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1. Einführung 

1.1   Ausgangssituation im Bereich Hambach - Frühja hr 2012 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschu tz NRW (LANUV) führt seit 

2004 an der Messstation in Niederzier kontinuierliche lufthygienische Messungen 

durch, um Aufschluss über die Luftbelastungssituati on durch Feinstaub (PM10) in der 

Umgebung des Tagebaus Hambach zu erhalten. Nachdem 2004 48 Überschreitun-

gen des Grenzwerts für PM 10 gemessen wurden, wurde im September 2005 ein Akti-

onsplan zur Reduzierung der Umweltbelastung in Kraft gesetzt. 

 

Positiv entwickelte sich der Trend bei den Jahresmittelwerten für PM 10, wie Tab. 

1.1/1 zeigt: 

 

PM10-Jahresmittelwerte in µg/m 3 
Stationskennung 

2004 2011 

NIZI 30 27 

 

Tab. 1.1/1: PM10-Jahresmittelwerte in µg/m 3 

 

Dies ist vor allem auf die umfangreichen Maßnahmen der RWE Power AG zurückzu-

führen. 

 

Allerdings konnte die Anzahl der Überschreitungstag e für Feinstaub, also die Tage, 

an denen der für Feinstaub (PM 10) geltende Grenzwert für den Tagesmittelwert von 

50 µg/m 3 überschritten wird, nicht dauerhaft unter das gese tzliche Niveau gesenkt 

werden. Diese sank von 48 Überschreitungstagen im J ahre 2004 auf 28 im Jahre 

2008, stieg aber 2010 und 2011 wieder auf ein zu hohes Niveau an: 
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PM10-Überschreitungstage (Tagesmittel > 50 µg/m 3) 
Stationskennung 

2004 2006 2008 2010 2011 

NIZI 48 35 28 41 46 

 

Tab. 1.1/2: Anzahl der PM10-Überschreitungstage in ausgewählten Jahren; 

        in Tab. 2.1/3 ist die Gesamtübersicht darge stellt 

 

Somit liegen die Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 BImSchG vor. Es ist durch die 

zuständige Behörde ein Luftreinhalteplan aufzustell en. 

 

 

1.2 Gesetzlicher Auftrag 

Mit der �Luftqualitätsrichtlinie" 1 hat die Europäische Union (EU) für ihre Mitgliedss taa-

ten verbindliche Luftqualitätsziele zur Vermeidung oder Verringerung schädlicher 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt festgelegt. Danach 

wird nun die Luftqualität in den Staaten der EU nac h einheitlichen Methoden und Kri-

terien beurteilt. 

 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die neue Richtlinie mit Wirkung vom 06. 

August 2010 durch Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG)2 

und die Einführung der 39. Verordnung zum Bundes-Im missionsschutzgesetz (39. 

BlmSchV)3 in deutsches Recht umgesetzt. Die Grenzwerte für d ie wichtigsten Luft-

schadstoffe NO2 und PM10 wurden bestätigt. Außerdem wurden neue Zielwerte f ür 

die noch feinere Feinstaub-Fraktion PM2,5 eingeführt. Das neu hinzugekommene EU-

Notifizierungsverfahren regelt die Voraussetzungen für die Gewährung von mögli-

chen Fristverlängerungen bei Nichteinhaltung von Gr enzwerten für PM 10 und NO2. 

 

                                                 
1 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Luftqualität und saube-
re Luft für Europa vom 21. Mai 2008 (ABI. L 152, S.  55) 
2 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkung en durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge i.d.F.d. Bekan ntmachung v. 26. September 2002  Bundes-
Immissionsschutzgesetz � BImSchG (BGBl I S. 3830), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 11.08.2009 (BGBl I S. 2723) 
3 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi onsschutzgesetzes (Verordnung über Luft-
qualitäts-standards und Emissionshöchstmengen � 39.  BImSchV) vom 02.08.2010 (BGBl I S. 1065) 
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Auf der Grundlage dieser bundesgesetzlichen Regelungen ist auch weiterhin die 

Luftqualität im Gebiet von Nordrhein-Westfalen durc hgängig durch Messung oder 

Modellrechnung zu überwachen (§ 44 Abs. 1 BlmSchG).  Wird dabei festgestellt, dass 

die gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte üb erschritten werden, müssen 

diese Überschreitungen mit allen erforderlichen Dat en über die obersten Landes- 

und Bundesfachbehörden der EU-Kommission mitgeteilt  werden. Diese Mitteilung 

muss spätestens im Jahr nach Feststellung der Übers chreitungen abgegeben wer-

den. 

 

Im darauf folgenden Jahr muss der Kommission über d ie ergriffenen Maßnahmen zur 

Verringerung der Luftbelastung berichtet werden (§ 31 der 39. BlmSchV i.V.m. Kap. 

V der Richtlinie 2008/50/EG). Innerhalb dieses Zeitfensters muss die zuständige Be-

hörde ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen u nd einen Luftreinhalteplan auf-

stellen, der die erforderlichen Maßnahmen zur dauer haften Verminderung von Luft-

verunreinigungen festlegt (§ 47 Abs. 1 BlmSchG). 

 

Die Inhalte eines solchen Luftreinhalteplanes sind gemäß Anlage 13 zur 39. 

BlmSchV im Wesentlichen: 

• die Beschreibung der Überschreitungssituation, 

• die Verursacheranalyse, 

• die Betrachtung der voraussichtlichen Entwicklung der Belastungssituation, 

• die Bestimmung von Maßnahmen. 

 

Die Maßnahmen (§ 45 Abs. 2 BlmSchG) 

• müssen einen integrierten Ansatz zum Schutz von Lu ft, Wasser und Boden 

verfolgen, 

• dürfen nicht gegen die Vorschriften zum Schutz von  Gesundheit und Sicher-

heit von Arbeitnehmern am Arbeitsplatz verstoßen un d 

• dürfen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Um welt in anderen Mitglied-

staaten der EU verursachen. 

 

Ziel ist es, die festgelegten Grenzwerte für Luftsc hadstoffe nicht mehr zu überschrei-

ten bzw. dauerhaft zu unterschreiten. Muss auf Grund der Belastung ein Luftreinhal-

teplan erstellt werden, sind die Maßnahmen entsprec hend dem Verursacheranteil 
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und unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnism äßigkeit gegen alle Emitten-

ten zu richten, die zum Überschreiten der Immission sgrenzwerte beitragen (§ 47 

Abs. 4 S. 1 BlmSchG). 

Bei der Erstellung des Plans sind alle potenziell betroffenen Behörden und Einrich-

tungen einzubeziehen (z.B. Straßenverkehrsbehörden,  Straßenbaulastträger, Berg-

baubehörden, Landesbetrieb Straßenbau NRW etc.). Da  diese Fachbehörden für die 

Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen zuständig sin d, ist eine enge Abstimmung 

des Planinhaltes erforderlich. Maßnahmen, die den S traßenverkehr betreffen, sind im 

Einvernehmen mit den Straßenbau- und Straßenverkehr sbehörden festzulegen (§ 47 

Abs. 4 S. 2 BlmSchG). Bei der Planaufstellung ist die Öffentlichkeit zu beteiligen, 

wobei ihr die Entwürfe und Pläne zugänglich gemacht  werden müssen (§ 47 Abs. 5, 

5a BlmSchG). 

 

Planaufstellende Behörde ist in NRW die jeweilige B ezirksregierung (§ 1 Abs. 1 i. V. 

m. Nr. 10.6 des Anhangs 2 der Zuständigkeitsverordn ung Umweltschutz � ZustVU) 4. 

 

Sie ist zuständig für 

• die Gebietsabgrenzung der Pläne, 

• die Koordination der Tätigkeit der verschiedenen B ehörden einschließlich der 

Herstellung des Einvernehmens der Behörden, 

• die Beteiligung der Öffentlichkeit, 

• die Festschreibung der zu treffenden Maßnahmen,  

• die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und letztlich 

• die Veröffentlichung des Luftreinhalteplanes. 

 

Zur Durchführung dieser Aufgabe beteiligt die Bezir ksregierung regelmäßig auch 

fachlich betroffene Interessenvertreter und Umweltverbände, aber auch Behörden 

und sonstige Stellen, die begleitend bei der Erstellung des Luftreinhalteplans mitwir-

ken. 

 

                                                 
4 Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 11.12.2007 (GV.NRW.2007 S. 662,  
     ber. 2008 S. 155. geändert durch VO vom 09.06. 2009 (GV.NRW.2009 S. 337)/SGV NRW 282) 
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1.3 Gesundheitliche Bewertung des Luftschadstoffs Feinstaub 

(�Particulate Matter� � PM 10) 

Bei den luftgetragenen Partikeln PM10 handelt es sich um Partikel mit einem Durch-

messer � 10 µm. Sie gelangen durch Nase und Mund in die Lun ge, wo sie je nach 

Größe bis in die Hauptbronchien oder Lungenbläschen  transportiert werden können. 

Ultrafeine Partikel (PM0,1) als Bestandteil von PM10 können von den Lungenbläschen 

(Alveolen) in die Blutbahn übertreten und so im Kör per verteilt werden und andere 

Organe erreichen. 

Aus epidemiologischen Untersuchungen5 liegen deutliche Hinweise für den Zusam-

menhang zwischen kurzen Episoden mit hoher PM10-Exposition6 und Auswirkungen 

auf die Sterblichkeit (Mortalität) und Erkrankungsr ate (Morbidität) vor. 

 

PM10 (oder eine oder mehrere der PM10-Komponenten) leisten nach derzeitigem wis-

senschaftlichen Kenntnisstand einen Beitrag zu schä dlichen Gesundheitseffekten 

beim Menschen. Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sind dabei am wich-

tigsten. 

 

Eine Langzeit-Exposition7 über Jahrzehnte kann ebenso mit ernsten gesundheit li-

chen Auswirkungen verbunden sein. So wurden insbesondere eine erhöhte Rate von 

Atemwegserkrankungen und Störungen des Lungenwachst ums bei Kindern festge-

stellt. Auch ist eine Erhöhung der PM 10-Konzentration mit einem Anstieg der Ge-

samtsterblichkeit und der Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Sterblichkeit verbunden. 

Darüber hinaus gibt es Hinweise für eine erhöhte Lu ngenkrebssterblichkeit. 

 

Ergebnisse aus epidemiologischen Untersuchungen erhärten somit den Verdacht, 

dass gesundheitliche Effekte teilweise auf die alleinige Wirkung von Partikeln (u. a. 

PM10) bzw. deren Kombination mit anderen gasförmigen Lu ftschadstoffen zurückzu-

führen sind. Weiterhin zeigt sich, dass bei Minderu ng der Partikelbelastung um 1 µg 

PM10/m‡ von einer rechnerischen Zunahme der Lebenserwartung, bezogen auf die 

Gesamtbevölkerung, im Bereich von 0,5 Monaten ausge gangen werden kann. 

 

                                                 
5 Vgl. Anhang 10.4 - Glossar 
6 Vgl. Anhänge 10.5 und 10.6 - Abkürzungen, Stoffe,  Einheiten und Messgrößen 
7 Vgl. Anhang 10.4 - Glossar 



Luftreinhalteplan Hambach vom 31.12.2012 

 

11 

 

Ein Schwellenwert, unterhalb dessen nicht mehr mit gesundheitsschädlichen Wir-

kungen zu rechnen ist, kann für PM 10 nach aktuellem Kenntnisstand nicht angegeben 

werden. 

 

Die �Feinstaub Kohortenstudie Frauen NRW� 8, die in NRW als hoch industrialisiertes 

Land mit zusätzlicher starker Verkehrsbelastung dur chgeführt wurde, bestätigt, dass  

Feinstaub (PM10) unstrittig negative gesundheitliche Folgen im Hinblick auf die Zu-

nahme von Atemwegssymptomen und Herz-Kreislauf-Symptomen, insbesondere bei 

Personen mit Vorerkrankungen, hat. 

 

Bei einer langfristigen Erhöhung der Feinstaub-Konz entration um 7 µg/m 3 nimmt die 

Wahrscheinlichkeit, an Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, 

um ein Drittel zu. 

 

Von Bedeutung ist weiterhin, dass für die Sterblich keit an Atemwegs- und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen und dem Faktor �Wohnen im 50-Meter-Radius einer Haupt-

verkehrsstraße (> 10.000 Fahrzeuge/Tag)� ein statis tisch signifikanter Zusammen-

hang gefunden wurde. Das relative Risiko wird mit 1,95 angegeben. Dies bedeutet, 

dass Personen, die im 50-Meter-Radius einer Hauptverkehrsstraße wohnen, ein bei-

nahe doppelt so hohes Risiko haben, an einer Atemwegs- bzw. Herz-Kreislauf-

Erkrankung zu versterben, als Personen, die mehr als 100 Meter weit entfernt von 

dieser Straße wohnen. Möglicherweise verzerrende Ef fekte durch Störfaktoren � wie 

beispielsweise Rauchen � wurden bei diesen Analysen  bereits berücksichtigt. 

 

Im Rahmen einer weiteren großen Untersuchung, der s o genannten Heinz Nixdorf 

Recall Studie, einer Studie an über 4.800 Einwohner n der Städte Mülheim, Essen 

und Bochum, die von der Universität Duisburg-Essen in Kooperation mit der Univer-

sität Düsseldorf durchgeführt wird, wurden die Folg en der Feinstaub- und Verkehrs-

belastung für das Herz und die Blutgefäße untersuch t.  

 

                                                 
8 Studie im Auftrag des Landesumweltamtes NRW (jetzt Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau- 
   cherschutz NRW) durch den Lehrstuhl für Epidemio logie der Ludwig-Maximilian-Universität Mün- 
   chen und des GSF-Institutes für Epidemiologie 
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Die Ergebnisse beider Studien belegen die Notwendigkeit, aus Gründen des Ge-

sundheitsschutzes Maßnahmen gegen eine zu hohe Fein staubbelastung zu ergrei-

fen. 

 

 

1.4 Untersuchungsgebiet des Luftreinhalteplans Hambach 

Die Grenzen des Luftreinhalteplans umfassen ein genau zu umschreibendes Gebiet, 

das sogenannte Plangebiet. Bei Luftreinhalteplänen,  die sich auf die unmittelbare 

Umgebung eines Hot Spots (einer Überschreitungssitu ation) beziehen, setzt sich das 

Plangebiet aus dem Überschreitungsgebiet des jeweil igen Luftschadstoffs und dem 

Verursachergebiet zusammen. 

Das Überschreitungsgebiet ist das Gebiet, für das a ufgrund der Immissionsbelastung 

von einer Überschreitung des Grenzwertes bzw. der S umme aus Grenzwert und To-

leranzmarge auszugehen ist. 

 

Das Verursachergebiet ist das Gebiet, in dem die Verursacher für die Grenzwert- 

bzw. Summenwertüberschreitung lokalisiert sind. Im Regelfall ist das auch der Be-

reich, in dem Minderungsmaßnahmen zur Einhaltung de r Grenzwerte durchgeführt 

werden. 

 

Das Untersuchungsgebiet9 des Luftreinhalteplans Hambach umfasst ein Gebiet mit 

der Größe von 47 x 47 km 2. Es wird ein besonders großes Untersuchungsgebiet ge-

wählt, damit auch Einflüsse von weiter entfernten h ohen Quellen (Schornsteine) be-

achtet werden. Das Gebiet ist in Kap. 3.3.1 näher b eschrieben und kartographisch 

dargestellt. 

                                                 
9 S. Kap. 3.3.1 
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1.5 Referenzjahr 

Die Aufstellung des LRP Hambach wird notwendig, da im Jahr 2010 an der Messsta-

tion in Niederzier wieder eine Grenzwertüberschreit ung für die Feinstaubfraktion 

PM10 ermittelt wurde. Der zulässige Tagesmittelwert von  50 µg/m‡ PM10 wurde mit 41 

Überschreitungen an mehr als 35 Tagen überschritten . Die Grenzwertüberschreitung 

erfordert gemäß § 27 der 39. BImSchV 10 die Aufstellung eines Luftreinhalteplanes. 

 

Im Jahre 2004 kam es an der Messstation Niederzier bereits zu einer Grenzwert-

überschreitung, infolge derer von der Bezirksregier ung Köln ein �Aktionsplan in der 

Umgebung des Tagebau Hambach� aufgestellt wurde. Dieser Plan enthielt techni-

sche und organisatorische Maßnahmen in Bezug auf de n Tagebau, die im Zuge der 

nächsten Jahre alle umgesetzt wurden.  

Zur erneuten Ermittlung der Belastungssituation werden an Hand von aktuellen Da-

ten sowohl Immissionsmessungen als auch umfangreiche Modellrechnungen durch-

geführt. Sie beziehen sich  - soweit möglich - auf das Erhebungsjahr 2010. 

 

 

1.6 Umweltverträglichkeitsprüfung, Strategische Umw eltprüfung 

Bei der Planaufstellung ist auf der Grundlage des Umweltverträglichkeitsprüfungsge-

setzes (UVPG)11 zu untersuchen, ob eine �Strategische Umweltprüfun g" (SUP) 

durchgeführt werden muss. 

 

§ 14b Abs. 1 Nr. 2 UVPG sieht eine Strategische Umweltprüfung bei Plänen und 

Programmen vor, die 

1. entweder in der Anlage 3, Nr. 1 aufgeführt sind oder 

2. in der Anlage 3, Nr. 2 aufgeführt sind und für E ntscheidungen über die Zuläs-

sigkeit von in der Anlage 1 aufgeführten Vorhaben o der von Vorhaben, die 

nach Landesrecht einer Umweltverträglichkeitsprüfun g oder Vorprüfung des 

Einzelfalls bedürfen, einen Rahmen setzen. 
                                                 
10 Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des B undes-Immissionsschutzgesetzes - Verord 
    nung über Luftqualitätsstandards und Emissionsh öchstmengen vom 02.08.2010 
11 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung i. d . Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar  
    2010 (BGBl I S. 94), zuletzt geändert durch Art . 11 des Gesetzes zur Umsetzung der Dienstleis 
    tungsrichtlinie auf  dem Gebiet des Umweltrechts sowie zur ˜nderung umweltrechtlicher Vor 
    schriften vom 11.08.2010 (BGBl I S. 1163) 
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Pläne und Programme setzen nach § 14 b Abs. 3 UVPG einen Rahmen für die Ent-

scheidung über die Zulässigkeit von Vorhaben, wenn sie Festlegungen mit Bedeu-

tung für spätere Zulassungsentscheidungen enthalten . Diese betreffen insbesondere 

Bedarf, Größe, Standort, Beschaffenheit, Betriebsbe dingungen von Vorhaben oder 

die Inanspruchnahme von Ressourcen. 

 

Dieser Luftreinhalteplan enthält keine bindenden pl anungsrechtlichen Vorgaben für 

Vorhaben nach Anlage 1. Ebenfalls werden keine anderen rechtlichen Vorgaben 

durch die Festsetzungen des Luftreinhalteplans gesetzt, die zwingend Auswirkungen 

auf Vorhaben nach Anlage 1 haben. 

 

Der Luftreinhalteplan enthält vielmehr lediglich Ei nzelmaßnahmen zur Verbesserung 

der Luftqualität in verschiedenen Bereichen. Festle gungen mit Bedeutung für spätere 

Zulassungsentscheidungen werden nicht getroffen. Somit besteht keine Verpflich-

tung zur Durchführung einer Strategischen Umweltprü fung bei der Aufstellung dieses 

Luftreinhalteplans. 

 

 

1.7 Beteiligung von Interessenvertretern 

Die Bezirksregierung Köln hat zur Begleitung der Au fstellung des Luftreinhalteplans 

Hambach eine Projektgruppe eingerichtet. Unter der Leitung der Bezirksregierung 

fanden fortgesetzt Sitzungen statt, bei denen die Mitglieder der Projektgruppe Gele-

genheit hatten, Erfahrungen und Anregungen in den Luftreinhalteplan einfließen zu 

lassen. 

 

Folgende Behörden, Firmen und Institutionen wurden zur Mitarbeit in der Projekt-

gruppe eingeladen und/oder fortlaufend informiert: 

 

• Bezirksregierung Köln, Dezernat für Immissionsschu tz (Federführung), 

• Bezirksregierung Köln, Dezernat für Regionalentwic klung, Braunkohle 

• Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 als zuständige B ergbehörde 
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• Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaf t, Natur- und Verbraucher-

schutz (MKULNV) 

• Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mi ttelstand und Handwerk 

(MWEIMH)  

(vormals Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen , Wohnen und Verkehr 

(MWEBWV)) 

• Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 

(LANUV), 

• RWE Power AG 

• Kreis Düren 

• Rhein-Erft-Kreis 

• Stadt Bergheim 

• Stadt Elsdorf 

• Stadt Kerpen 

• Gemeinde Niederzier 

• BUND Landesverband NRW 

• Landesbüro der Naturschutzverbände NRW 

• anlassbezogen verschiedene, weitere Interessengruppen und Institutionen. 

 

1.8 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der Aufstellung von Luftreinhalte- sowie Aktionsplänen ist die Beteiligung 

der Öffentlichkeit durch mehrere, unterschiedliche gesetzliche Vorgaben sicherge-

stellt. Das Beteiligungsgebot betrifft sowohl das Aufstellungsverfahren in der Ent-

wurfsphase als auch die rechtsverbindliche Einführu ng. 

 

Gemäß § 47 Abs. 5a BImSchG sind die Aufstellung ein es Luftreinhalteplanes sowie 

Informationen über das Beteiligungsverfahren im amt lichen Veröffentlichungsblatt 

und auf andere geeignete Weise öffentlich bekannt z u machen. Danach ist der Ent-

wurf des Planes einen Monat zur Einsicht auszulegen. Bis zwei Wochen nach Ende 

der Auslegungsfrist kann schriftlich zu dem Entwurf Stellung genommen werden  

(§ 47 Abs. 5a S. 1-3 BImSchG). 
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Die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen sind be i der Entscheidung über die 

Annahme des Plans zu bewerten und angemessen zu berücksichtigen. Der endgülti-

ge Plan muss anschließend ebenfalls im amtlichen Ve röffentlichungsblatt und auf 

andere geeignete Weise öffentlich bekannt gemacht u nd zwei Wochen zur Einsicht 

ausgelegt werden (§ 47 Abs. 5a S. 4-7 BImSchG). Die Bekanntmachung muss das 

betroffene Gebiet, eine Übersicht zu den wesentlich en Maßnahmen, die Darstellung 

des Ablaufs des Beteiligungsverfahrens sowie die Gründe und Erwägungen, auf de-

nen die getroffenen Entscheidungen beruhen, enthalten. 

 

Die Auslegung des Entwurfs und der Schlussfassung des Luftreinhalteplans Ham-

bach wird in Tageszeitungen und im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln bekannt 

gemacht. Gleichzeitig wird durch Pressemitteilungen und Veröffentlichungen auf der 

Homepage der Bezirksregierung Köln auf die Auslegun gen hingewiesen. 

 

Auf der Internet-Homepage der Bezirksregierung kann der Planentwurf während der 

Auslegungsfristen und die Schlussfassung nach Bekanntmachung dauerhaft herun-

tergeladen werden. Mit der Auslegung der Schlussfassung wird auch den gesetzli-

chen Forderungen über den Ablauf des Beteiligungsve rfahrens sowie der Darstellung 

der Gründe und Erwägungen, auf denen die getroffene  Entscheidung beruht, ent-

sprochen. 

 

Neben dem unmittelbar aus dem BImSchG wirkenden Beteiligungsgebot hat die Öf-

fentlichkeit auch nach den Vorschriften des Umweltinformationsgesetzes des Landes 

(UIG NRW)12 Anspruch auf eine umfassende Darstellung der Luftreinhalteplanung 

und der vorgesehenen und getroffenen Maßnahmen. 

 

Auf der Grundlage des § 2 UIG NRW i. V. m. § 10 des Umweltinformationsgesetzes 

des Bundes (UIG)13 müssen die Bezirksregierungen die Öffentlichkeit u . a. über Plä-

ne mit Bezug zur Umwelt in angemessenem Umfang aktiv und systematisch unter-

richten (§ 10 Abs. 1 u. 2 Nr. 2 UIG). Die Umweltinformationen sollen in verständlicher 

Darstellung, leicht zugänglichen Formaten und mögli chst unter Verwendung elektro-

nischer Kommunikationsmittel verbreitet werden (§ 10 Abs. 3 u. 4 UIG). Dem Infor-

                                                 
12 Umweltinformationsgesetz Nordrhein-Westfalen v. 29. März 2007 (GV. NRW. 2007 S. 142/ 

SGV.NRW. 2129) 
13  Umweltinformationsgesetz v. 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704) 
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mationsanspruch wird auch durch Verknüpfung zu fach lichen Internet-Seiten genüge 

getan. 

 

Diese Anforderungen erfüllt die Bezirksregierung Kö ln durch das regelmäßige Ein-

stellen sowohl der Entwurfs- /Schlussfassung des LRP auf ihrer Homepage im Inter-

net sowie durch die dazu herausgegebenen Pressemitteilungen. 

 

 

Ablauf des Beteiligungsverfahrens und vorgetragene Anregungen 

Auf der Grundlage des § 47 Abs. 5 und 5a BImSchG wurde der Entwurf des Luftrein-

halteplans Hambach in das Beteiligungsverfahren gegeben. Die öffentliche Ausle-

gung des Planentwurfs wurde am 01.10.2012 im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln 

sowie in den Tageszeitungen Kölner Stadtanzeiger (A usgabe Rhein-Erft-Kreis/ Berg-

heim), Kölnische Rundschau (Ausgabe Rhein-Erft-Krei s/Bergheim), Dürener und Jü-

licher Zeitung sowie Dürener und Jülicher Nachricht en bekannt gemacht. 

 

Beginn der öffentlichen Auslegung des Entwurfs war der 01.10.2012. Außerdem war 

der Plan ab diesem Zeitpunkt über das Internet auf der Homepage der Bezirksregie-

rung Köln abrufbar. 

 

Ende der öffentlichen Auslegung war der 31.10.2012.  Die Frist für die Einreichung 

von Stellungnahmen endete am 14.11.2012. 

 

Zum Luftreinhalteplan Hambach sind zehn Stellungnahmen von Privatpersonen bzw. 

von Verbänden und Institutionen eingegangen. Die ei ngegangenen Einwendungen 

bezogen sich im Wesentlichen  auf die vier folgenden Themenfelder: 

 

I. Messungen: 

• Zahlreiche Einwender forderten die Aufstellung einer zusätzlichen Messstati-

on in Kerpen (Kerpen-Sindorf, Kerpen-Buir) und / oder in Elsdorf (Berrendorf, 

Heppendorf). Dieser Forderung wird insoweit entsprochen, als dass ab 2013 

in Elsdorf-Berrendorf eine weitere Messstation errichtet und in Betrieb ge-

nommen wird. 
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Damit ist aus Sicht der Bezirksregierung Köln der F orderung nach zusätzlichen 

Messungen auf der Ostseite des Tagebaus, auch im Lichte der begrenzten Mess-

kapazitäten des Landes, ausreichend Rechnung getrag en. Zudem kann durch die 

erneute Messung am Standort in Berrendorf dokumentiert werden, welchen Ein-

fluss die Wanderung des Tagebaus auf die Messergebnisse hat. 

 

• Darüber hinaus werden Feinstaubmessungen in Kerpen  vor Inbetriebnahme 

der verlegten Autobahn A4 und der Hambachbahn gefordert. Diese Ergeb-

nisse müssen dann auch veröffentlicht werden. 

Hierzu teilt der Betreiber der Hambachbahn mit, dass in Erfüllung der Nebenbe-

stimmungen aus dem Planfeststellungsbeschluss zur Verlegung der Hambach-

bahn ab dem 01.01.2014 in Niederzier-Ellen und Kerpen-Buir Feinstaubmessun-

gen stattfinden werden. Der exakte Messort in Kerpen-Buir soll in Absprache mit 

der Stadt Kerpen und dem LANUV festgelegt werden. 

 

II. Verursacheranalyse / Datengrundlage: 

Ein weiterer Themenkomplex, der in den Einwendungen thematisiert wurde, be-

traf die Bereiche Verursacheranalyse bzw. Datengrundlage. Im Wesentlichen 

wurden hierzu folgende Argumente vorgetragen: 

 
• Hinterfragt wird die Annahme, dass der Tagebau - abgesehen vom regionalen 

Hintergrund - die einzig relevante Emissions-Quelle sei. Dieser Schluss sei 

schon deshalb nicht zulässig, da es trotz geringere m Anteil des Tagebaus am 

Feinstaubaufkommen in den beiden letzten Jahren wieder zu mehr Grenz-

wertüberschreitungen gekommen sei. 

• In Frage gestellt wird, dass der Tagebau �nur� zu 20% zur Feinstaub-

belastung beitrage. Angesichts staubiger Terrassen und Fensterbänke durch 

Grobstaub aus dem Tagebau müsse auch der Feinstauba nteil wesentlich 

größer sein. Gefordert wird auch eine umfangreiche Messung bzw. Berech-

nung der Emissionen des Tagebaus. 

• Weiter entfernt liegende Quellen in NO-Richtung außerhalb des Tagebaus, 

insbesondere das Ruhrgebiet, werden nicht berücksic htigt. 

• Zur Ermittlung der Hintergrundbelastung müssten au ch Messwerte aus Sim-

merath bzw. von einer Messstation im Nordosten herangezogen werden, da 
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nur dann die relevanten Nordostwinde an Überschreit ungstagen korrekt in die 

Berechnung einfließen. Die relevanten Windrichtunge n dürfen nicht nur gemit-

telt, sondern müssen mit ihrem wahren Anteil einbez ogen werden. 

Zu diesen Argumenten ist folgendes anzumerken: 

An den Tagen mit PM10-Überschreitungen kam der Wind in den Messjahren 20 10 

und 2011 überwiegend aus nordöstlichen Richtungen. Wie in Kap. 3.3.2 detail-

liert beschrieben, stellt der Tagebau aus dieser Richtung die einzig relevante 

Quelle für eine PM 10-Zusatzbelastung dar. Dies ergibt sich aus der Differenz der 

gemessenen Werte an der Messstation Niederzier und der zum Vergleich heran-

gezogenen Werte der Hintergrundstationen. In die gemessenen Hintergrundwer-

te fließen auch Luftbelastungen ein, die ihren Ursp rung z.B. im Ruhrgebiet ha-

ben. Weitere Einzelheiten sind in Kap. 3.3.2 dargestellt. Zur Berücksichtigung der 

Emissionen aus dem Tagebau vgl. unter IV., 5. Spiegelstrich in diesem Kapitel. 

Zur Ermittlung der Hintergrundbelastung vgl. auch die Abbildung auf der folgen-

den Seite. 
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Abb. 1.8/1: Verteilung der PM10-Hintergrundbelastung in der Bundesrepublik 
            Deutschland 2010 
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• Die Relevanz von Kleinfeuerungsanlagen und Kfz-Verkehr werden in der Ur-

sachenanalyse mit jeweils 1 bzw. <1% angegeben. Damit würde deren Anteil 

unterschätzt. 

Zur Relevanz von Kleinfeuerungsanlagen ist anzumerken, dass neuere Levoglu-

cosan-Studien darauf hindeuten, dass die Bedeutung dieser Emissionsquelle tat-

sächlich bisher unterschätzt wird. Immissionsseitig  liegen allerdings zum jetzigen 

Zeitpunkt keine belastbareren Daten zu dieser Problematik vor. 

 

• Bei WNW- Winden tritt ebenfalls eine kleinere Spitze bei den Zusatzbelastun-

gen auf. Diese Werte werden nicht diskutiert. 

Diese Belastungsspitze konnte erst 2011 beobachtet werden. Bezugsjahr für die 

Aufstellung dieses Luftreinhalteplans ist dagegen das Jahr 2010. Erst bei einer 

Fortschreibung des Plans wird dieser Umstand daher weiter zu betrachten und 

näher auszuwerten sein. 

 

• Von einzelnen Einwendern wurde die Ursachenermittlung grundsätzlich in 

Frage gestellt. Sie beruhe insgesamt auf falschen Annahmen und mangelhaf-

ten Recherchen. 

 

III. Maßnahmen: 

• Der Bergbautreibende soll verpflichtet werden, an allen Feinstaubquellen 

Emissionswerte zu ermitteln und die Ergebnisse zu veröffentlichen, auch um 

die Zusatzbelastung durch Radioaktivität zu dokumen tieren. Vgl. hierzu unter 

IV., 5. Spiegelstrich. 

• Die veraltete Methode der Staubbindung mit Wasser sollte um moderne phy-

sikalische Methoden zur Feinstaub-Vermeidung und -Reduzierung ergänzt 

werden. 

• Die Abraum-Absetzer müssen bei der Planung von Sta ubminderungsmaß-

nahmen in die Betrachtung einbezogen werden. 

• Tagebaueinrichtungen sollen verstärkt eingehaust w erden. 

• Es wird in allen Betriebsteilen des Tagebaus eine umfassende �Beschießung� 

mit negativ geladenen Ionen gefordert, um das Zusammenballen von Fein-

staubpartikeln zu Partikeln mit größerem Durchmesse r zu beschleunigen. 
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• Vom Tagebautreibenden wird die Ausrüstung von alle n Fahrzeugen im Tage-

bau mit Feinstaub- und Rußpartikelfiltern, die Unte rstützung der Anschaffung 

von e-Mobilen und Ladestationen im und außerhalb de s Tagebaus gefordert. 

• Vorgeschlagen wird für die Anfahrt der Arbeitnehme r zum Tagebau eine eige-

ne Buslinie einzurichten. 

Zu diesen Vorschlägen ist anzumerken, dass der Berg bautreibende - auch in Zu-

sammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen fortlaufend ergänzende und alternati-

ve Maßnahmen zur Staubbindung prüft und optimiert. Hierzu gehören auch wei-

tere Einhausungen von Tagebaueinrichtungen (vgl. Kap. 5.3.1 und 5.3.2). Die 

eingesetzte Fahrzeugflotte wird ebenfalls fortlaufend modernisiert. Näheres zu 

den Aktivitäten des Bergbautreibenden im Bereich El ektromobilität ist u.a. auf der 

Internetseite https://www.rwe-mobility.com zu finden. Die Anbindung des Tage-

baus an den ÖPNV setzt ein einerseits ausreichend a ttraktives, andererseits 

wirtschaftlich tragfähiges Angebot des Verkehrsträg ers voraus.  

 

• Gefordert wird eine detaillierte Erhebung der gesundheitlichen Belastungen 

und Todesursachenanalysen der Tagebau-AnreinerInnen und Veröffentli-

chung dieser Daten. 

Die Bezirksregierung Köln wird dieses Thema weiterv erfolgen und das Gesund-

heitsamt des Rhein-Erft-Kreises um Informationen bitten. 

 

• Die in Kap. 5.4 beschriebenen weitergehenden Maßna hmenvorschläge des 

BUND sollen sofort umgesetzt werden. 

• Gefordert wird auch die (zeitweilige, teilweise oder auch vollständige) Stillle-

gung des Tagebaubetriebs bzw. der Verzicht auf die Nutzung von Braunkohle 

zur Energieerzeugung durch Verbrennen. Stattdessen sollte die Sophienhöhe 

für die Nutzung natürlicher, nachhaltiger Energiefo rmen eingerichtet werden. 

Diese Maßnahmen stellen sich aus Sicht der planaufs tellenden Behörde zumin-

dest derzeit als unverhältnismäßig dar, da durch da s im vorliegenden Plan fest-

gelegte Maßnahmenpaket der Grenzwert für PM 10 zukünftig voraussichtlich ein-

gehalten werden kann (vgl. Kap. 5.4). 

 

• Die Einrichtung von Tempolimits auf A4 und A61 sowie Umweltzonen in Nie-

derzier, Elsdorf und Kerpen werden angeregt. 



Luftreinhalteplan Hambach vom 31.12.2012 

 

23 

 

Berechnungen des LANUV durch Emissions- und Immissionsmodellierung an 

den Autobahnen A2 und A43 zeigen, dass bereits 50 m neben dem Straßenrand 

der untersuchten Autobahnabschnitte, keine Reduktion der PM10-Belastung 

durch ein Tempolimit feststellbar ist. 

Die Einrichtung von Umweltzonen in den drei Gemeinden wird angesichts des 

untergeordneten Beitrags des Kfz-Verkehrs an der Gesamtbelastung für unver-

hältnismäßig gehalten (vgl. Kap. 7.3.1) 

 

• Kritisiert wird, dass es an einer Quantifizierung der festgelegten Maßnahmen 

fehlt, dass kein Maßnahmencontrolling aufgesetzt wi rd und dass angesichts 

der bereits 2011 festgestellten Grenzwertüberschrei tung die Maßnahmen aus 

Gründen des Gesundheitsschutzes früher ergriffen we rden müssten. 

Ein umfangreiches Controlling findet durch kontinuierliche Messungen und fort-

laufende Sachstandsberichte statt. Die Bezirksregierung Köln wird aber prüfen, 

ob hier eine größere Transparenz hergestellt werden  kann. 

 
• Die kommunalen Maßnahmen seien entweder nicht ziel führend oder gar kont-

raproduktiv (Elektromobilität). 

• Zu betrachten seien auch die Maßnahmen um den Tage bau herum, wie z.B. 

Rodungen, Bohrungen, Kanallegearbeiten u.s.w. 

 

Aus Sicht der Bezirksregierung Köln sind weitere Ma ßnahmen, die über das im Plan-

entwurf enthaltene Maßnahmenpaket hinausgehen, zurz eit nicht erforderlich, da 

durch das im vorliegenden Plan festgelegte Maßnahme npaket der Grenzwert für 

PM10 zukünftig voraussichtlich eingehalten werden kann.  Die zusätzlichen Maßnah-

men werden aber aufgegriffen und ihre Umsetzbarkeit geprüft, wenn eine Fortschrei-

bung des Luftreinhalteplans notwendig werden sollte. (vgl. auch Kap. 5.4) 

 

IV. Weitere Anregungen: 

• Die Bezeichnung des Luftreinhalteplans wird kritisiert. Vorgeschlagen wird 

�Luftreinigungsplan Niederzier� bzw. �Luftreinhalte plan für den Bereich des 

Tagebaus Hambach und Umgebung�. 

Die Planbezeichnung wurde innerhalb der Projektgruppe ausführlich diskutiert 

und stellt aus Sicht der Bezirksregierung Köln eine n angemessenen Kompromiss-

vorschlag dar. 
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• Die Darstellung der Umweltbelastung durch den Feinstaub aus dem Tagebau 

müsse ausführlicher sein. 

• Zu klären seien die Fernauswirkungen der Staubemis sionen aus dem Tage-

bau auf die Staubbelastung z.B. in Düsseldorf oder Bielefeld. 

Vgl. hierzu die Ausführungen unter III. 

 

• Es wird kritisiert, dass sich die Schutzzieldefinition im Plan auf die �in Nieder-

zier lebende Menschen� beschränkt. 

Dies ist ein redaktioneller Fehler und war von der planaufstellenden Behörde 

nicht beabsichtigt. Im endgültigen Plan wird die Sc hutzzieldefinition ausdrücklich 

weiter gefasst und klargestellt. 

 

• Hinterfragt wird, warum der Tagebau nicht im Emissionskataster Luft bzw. im 

PRTR-Register geführt wird. 

Hierzu ist festzustellen, dass es aus Sicht der zuständigen Fachbehörden bisher 

keine zuverlässige Methode zur Ermittlung der Emiss ionen eines Tagebaus gibt. 

Aus den USA bekannte Methoden könnten wegen der tec hnologischen Unter-

schiede nicht herangezogen werden. Es wird aber in den kommenden Jahren 

weitere Studien geben, um zukünftig Werte angeben z u können. 

 

• Kritisiert wird auch die Zusammensetzung der Projektgruppe. Hier seien Bür-

gerinitiativen bewusst ausgeschlossen worden. Der ü berwiegende Teil der 

Gruppe sei �Pro-Tagebaubetreiber�. 

Diese Kritik wird zurückgewiesen. Bürgerinitiativen  sind grundsätzlich nicht Be-

standteil der Projektgruppen in NRW. Demgegenüber s ind z.B. die Umweltver-

bände stets zur Teilnahme eingeladen und haben insb esondere den Prozess zur 

Aufstellung dieses Luftreinhalteplans konstruktiv mitgestaltet. 

Darüber hinaus wurden weitere redaktionelle Anmerku ngen zu Schreibweisen 

und Begrifflichkeiten gemacht, die in den endgültig en Plan eingeflossen sind. 

 

Die o.g. Stellungnahmen wurden in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Projekt-

gruppe (vgl. Kap. 1.7) abschließend beraten. Einige  Anregungen aus der Öffentlich-

keitsbeteiligung konnten berücksichtigt werden und sind in diesen Plan eingearbeitet 
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worden. Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnah men ist letztlich für die Be-

urteilung der Maßnahmen festzustellen: 

 

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden geeigneten Maßnahmen einer-

seits und angesichts der Grenzwertüberschreitungen für PM 10 sowie mit Blickrichtung 

auf den Erhalt und die Verbesserung des gesetzlich normierten Schutzgutes �Ge-

sundheit� andererseits, kann die Abwägung der wider sprechenden Interessenslagen 

letztlich nur zu Gunsten des Gesundheitsschutzes ausfallen. Die Verhältnismäßigkeit 

der gewählten Maßnahmen wird gewahrt. 
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2. Überschreitung von Grenzwerten 

2.1 Angaben zur Belastungssituation (Messorte und Messwerte) 

Seit Februar 2004 wird an der Messstation in Niederzier, Stationskennung NIZI, die 

Belastung durch die Feinstaubfraktion PM10 gemessen. Im Jahr 2004 wurde der für 

dieses Jahr zulässige Wert von 35 Tagen mit einem P M10-Tagesmittelwert > 55 

µg/m‡ (50 µg/m‡ + 5 µg/m‡ Toleranzmarge, vgl. Tab. 2.1/3) mit 35 Tagen zwar ein-

gehalten, der ab dem Zieljahr14 2005 gültige PM 10-Grenzwert von 35 Tagen mit ei-

nem Tagesmittelwert > 50 µg/m‡ wurde jedoch mit 48 Tagen überschritten. Aus die-

sem Grund wurde unter Federführung der Bezirksregie rung Köln der �Aktionsplan in 

der Umgebung des Tagebaus Hambach� aufgestellt und im September 2005 in Kraft 

gesetzt. Im Jahr 2005 wurde das zulässige Tagesmitt el, 35 Tage > 50 µg/m‡ PM10, 

42-mal überschritten. In den Jahren 2006 bis 2009 k onnte der Grenzwert eingehalten 

werden. 2010 und 2011 wurde der Grenzwert mit 41 bzw. 46 Überschreitungstagen 

erneut nicht eingehalten. 

 

Die Messstation befindet sich am östlichen Rand der  Gemeinde Niederzier. Der 

Braunkohletagebau Hambach erstreckt sich östlich, i n ca. 1 km Entfernung von der 

Station, von Nordwest nach Südost. 

 

Die Tab. 2.1/1 gibt die Koordinaten und den Standort der Messstation an. Die Abb. 

2.1/1 zeigt die Lage der Station. 

 

Kürzel  Rechtswert Hochwert Standort 

NIZI 2533072 5638788 52382 Niederzier Treibbach 

 

Tab. 2.1/1: Messstandort in Niederzier 

                                                 
14 Zieljahr: Jahr, ab dem ein festgelegter Grenzwert eingehalten werden muss. 
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' Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz  Nordrhein-Westfalen Geobasisdaten ' Bezirksregieru ng Köln, Abt. 7 

 

Abb. 2.1/1: Lage der Messstation 

 

Die ermittelten PM10-Immissionsbelastungen sind in Tab. 2.1/2 und Tab. 2.1/3 darge-

stellt. In den Jahren 2010 und 2011 wurde die zuläs sige Anzahl der Tage mit einem 

Tagesmittelwert > 50 µg/m‡ PM10 überschritten. 
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PM10-Jahresmittel [µg/m‡] 
Stationskennung 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NIZI 30 29 29 28 27 28 28 27 

 

Tab. 2.1/2: PM10-Jahresmittelwerte 2004 bis 2011 an der Messstation in Niederzier 

 

PM10-Überschreitungstage (Tagesmittel > 50 µg/m‡) 
Stationskennung 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NIZI 48* 42 35 28 28 34 41 46 

 Grenzwertüberschreitung 

* In 2004 gab es noch eine Toleranzmarge, siehe 1. Absatz dieses Kapitels 

 

Tab. 2.1/3: PM10-Überschreitungstage 2004 bis 2011 an der Messstati on in Nieder-

zier 

 

 

2.2 Verfahren zur Feststellung der Überschreitungen  

Im LUQS-Messnetz NRW15 werden unterschiedliche Verfahren zur Bestimmung der 

PM10-Feinstaubbelastung eingesetzt. In der LUQS-Station in Niederzier kommt so-

wohl das Referenzverfahren (Sammeln der Feinstaubbelastung auf einem Filter über 

einen Zeitraum von 24 Stunden und anschließendes Wi egen im Labor), als auch das 

kontinuierliche Messverfahren, welches stündlich ak tualisierte Ergebnisse liefert, zum 

Einsatz. Für Standorte, an denen beide Messverfahre n eingesetzt werden, werden 

ausschließlich die Ergebnisse des Referenzverfahren s im Internet veröffentlicht. Aus-

führliche Informationen zur Methodik der PM 10-Messung finden sich im Internet unter 

folgendem Link:  

(http://www.lanuv.nrw.de/luft/immissionen/pm10_erl_messergeb.htm) 

                                                 
15 Luftqualitätsüberwachungs system des Landes NRW, das die Konzentrationen verschiedener 
Schadstoffe in der Luft erfasst und untersucht. 
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2.3 Trend der Immissionsbelastung 

In den Abbildungen 2.3/1 und 2.3/2 sind die Ergebnisse der PM10-Jahresmittelwerte 

und die Anzahl der Tage mit einem PM10-Mittelwert > 50 µg/m‡ dargestellt. 
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Abb. 2.3/1: PM10-Jahresmittelwerte an der Messstation in Niederzier 



Luftreinhalteplan Hambach vom 31.12.2012 

 

30 

 

Niederzier, PM10 Überschreitungstage

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

n 
>

 5
0µ

g/
m

‡

Grenzwert ab 2005

 

 

Abb. 2.3/2: PM10-Überschreitungstage an der Messstation in Niederzi er 
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3. Analyse der Ursachen für die Überschreitung des 

 Grenzwertes im Referenzjahr 

3.1 Beitrag des Hintergrundniveaus 

Die großräumig vorliegende regionale Hintergrundbel astung lässt sich aus den Er-

gebnissen der über mehrere Jahre am geringsten bela steten, regional verteilten Sta-

tionen des LUQS-Messnetzes berechnen. Bei der Berechnung des regionalen Hin-

tergrundniveaus wird berücksichtigt, dass regionale  Unterschiede in der Höhe der 

Immissionsbelastung auftreten. In NRW wird deshalb für die Gebiete Rhein-Ruhr, 

Münsterland/Westfalen und den Großraum Aachen die r egionale Hintergrundbelas-

tung differenziert ermittelt. Für Hambach wird das regionale Hintergrundniveau für 

den Großraum Aachen zu Grunde gelegt. Die Ergebniss e der Waldstationen in der 

Eifel und im Rothaargebirge werden nicht zur Bestimmung des Hintergrundniveaus 

herangezogen.16 

 

3.1.1 Regionales Hintergrundniveau 

In Tabelle 3.1/1 sind die LUQS-Stationen, die zur Ermittlung des regionalen Hinter-

grundes herangezogen werden, und die PM10-Kenngrößen 2010 aufgeführt. 

 

Station 
Stations-

kennung 

Gebietstyp, 

Gebietscharakte-

ristik 

PM10-

Jahresmittel 

[µg/m‡] 

PM10 

Ü-Tage 

Aachen-

Burtscheid 
AABU 

städtisch, Hinter-

grund 
20 13 

Mönchenglad-

bach-Rheydt 
MGRH 

vorstädtisch, Hin-

tergrund 
24 15 

Mittelwert regionales Hintergrundniveau 22 14 

 

Tab. 3.1/1: Regionales Hintergrundniveau 2010 

                                                 
16 Vgl. auch die Erläuterungen zum Hintergrundniveau in Kap. 1.8 
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3.2 Emissionen lokaler Quellen 

3.2.1 Verfahren zur Identifikation von Emittenten 

Zur Identifikation der relevanten Emittenten wird in erster Linie das Emissionskatas-

ter Luft NRW herangezogen. Hierin sind folgende Emittentengruppen erfasst: 

• Verkehr (Straßen-, Flug-, Schiffs-, Schienen- und Offroad-Verkehr), 

• Industrie (genehmigungsbedürftige Anlagen nach 4. BImSchV), 

• Landwirtschaft (Ackerbau und Nutztierhaltung) 

• nicht genehmigungsbedürftige Anlagen nach dem BImS chG (Gewerbe und 

Kleinfeuerungsanlagen), 

• sonstige anthropogene und natürliche Quellen. 

 

Die Emissionen sind hinsichtlich der Freisetzungshö he zu unterscheiden. Während 

Emissionen aus dem Straßenverkehr sowie der Landwir tschaft und dem Bereich 

Gewerbe und Kleinfeuerungsanlagen bodennah im Nahbereich zur Emissionsquelle 

verteilt werden, werden Emissionen aus industriellen Anlagen nur teilweise, insbe-

sondere aus diffusen Quellen, bodennah verteilt. Dagegen tragen große Anteile der 

Emissionen über hohe Kamine mit breiter Streuung un d Aufpunktmaxima in größeren 

Entfernungen von der Emissionsquelle nur mit geringen Anteilen zur Immissionsbe-

lastung im Untersuchungsgebiet bei.  

 

Der vorliegende Luftreinhalteplan bezieht sich auf die Komponente Feinstaub PM10. 

Die Auswertung des Emissionskatasters umfasste deshalb die Untersuchung der 

hierfür relevanten Emittentengruppen Verkehr, Indus trie und Kleinfeuerungsanlagen. 

 

3.2.2 Emittentengruppe �Verkehr� 

Ausgangspunkt für die Untersuchung der Verkehrsdate n im Untersuchungsgebiet ist 

das landesweite Emissionskataster (Stand 2010). 

 

Straßenverkehr  

Die PM10-Emissionen des Kfz-Verkehrs für das Gemeindegebiet  von Niederzier für 

2010 belaufen sich auf 11,2 t/a. 
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Verlegung der A4 

Durch die Erweiterung des Tagebaus Hambach wird neben der Verlegung der Ham-

bachbahn (s. unten) die Verlegung der Autobahn 4 erforderlich. Die neue Strecken-

führung könnte relevant werden für die PM 10-Belastung im Plangebiet Niederzier und 

wird somit nachfolgend untersucht. 

 

Bisher verläuft die A4 südlich an der Ortschaft Nie derzier vorbei an den Nachbaror-

ten Huchem-Stammeln und Ellen. Sie befindet sich nur auf einem kurzen Teilstück 

auf dem Gemeindegebiet von Niederzier und knickt sodann in nördliche Richtung ab 

in Richtung Kerpen. Die Autobahn befindet sich auf dem geplanten Abbaugebiet, 

daher wird eine Verlegung in südliche Richtung notw endig. 

 

Der Plan sieht vor, dass die A4 zukünftig auf Höhe der Ortschaft Ellen in südliche 

Richtung abknickt und sodann an der Gemeinde Buir entlang führt, was zur Folge 

hat, dass die Autobahn in noch geringerem Umfang als bisher auf dem Gemeinde-

gebiet von Niederzier verläuft. Durch die Verlegung  der Autobahn in südliche Rich-

tung vergrößert sich der Abstand zur Ortschaft Nied erzier. 

 

Was das Emissionspotential der Umlegungsmaßnahmen a nbelangt, so kann auf die 

Untersuchungsergebnisse der Analyse der lufthygienischen Situation im Rahmen 

des Planfeststellungsverfahrens zurückgegriffen wer den. Nach den Erkenntnissen 

der Gutachter wird es zwar im Trassenbereich der A4 und im unmittelbaren Randbe-

reich der Straße eine Überschreitung der PM 10-Grenzwerte geben. Es wurde jedoch 

ermittelt, dass bereits in einer Entfernung von 180 Metern von der Fahrbahn ein Jah-

resmittelwert von 28 µg/m‡ nicht mehr überschritten  werden wird. Auch für die zu-

künftig unmittelbar an der A4 gelegenen Siedlungen wird die Einhaltung der PM10-

Grenzwerte erwartet. 

 

Die Sachverständigen gingen bei der Erstellung des Gutachtens bereits von einer 

Verkehrssituation aus, die der erhöhten Verkehrsbel astung im Jahr 2020 entspricht, 

wobei diese Belastungsprognose als eher zu hoch gegriffen einzuschätzen ist. Eine 

Verschlechterung der PM10-Belastungssituation in Niederzier durch die Verlegung 

der A4 ist demnach nicht anzunehmen. 



Luftreinhalteplan Hambach vom 31.12.2012 

 

34 

 

Die überhöhte Anzahl der Überschreitungstage hinsic htlich PM10 wird vorwiegend 

durch die Lage der Gemeinde Niederzier am Tagebau Hambach im Zusammenhang 

mit ungünstigen Windsituationen aus nordöstlicher R ichtung verursacht.17 

Die Verlagerung der A4 bewirkt womöglich eher eine Entspannung der PM10-

Belastungssituation in der Gemeinde, was die Autobahn als Emittentin anbelangt. 

Die Ausführungen zur zukünftigen PM 10-Belastung durch die Verlegung der A4 las-

sen sich im Übrigen auf weitere Schadstoffe, wie St ickstoffdioxid, Ruß und Benzole 

übertragen. 

 

Offroad-Verkehr  

Der Emissionsanteil des Offroad-Verkehrs enthält di e Emissionen, die durch den 

Verkehr von Baumaschinen, Verkehr in Land- und Forstwirtschaft, bei Gartenpflege 

und Hobby, durch militär- (außer Flugverkehr) und d urch industriebedingten Verkehr 

(außer Triebfahrzeugen) verursacht werden. 

Zur Auswertung wurden die Emissionskataster der Offroad-Verkehre mit Stand 2010 

herangezogen. Hiernach betragen die PM10-Emissionen aus diesen Bereichen 0,6 

t/a.  

 

Schienenverkehr 

Das Emissionskataster für den Schienenverkehr enthä lt die Abgas- und Abriebemis-

sionen des Schienenverkehrs der Deutschen Bahn AG (DB AG). Im Gemeindegebiet 

von Niederzier wurden im Jahr 2008 durch diesen Schienenverkehr keine relevanten 

PM10-Emissionen freigesetzt. 

 

Verlegung der Hambachbahn 

Durch die Erweiterung des Tagebaus Hambach wird auch die Verlegung der Ham-

bachbahn erforderlich. Die neue Streckenführung kön nte relevant werden für die 

PM10-Belastung im Plangebiet Niederzier und wird daher nachfolgend untersucht. 

 

Die Hambachbahn verläuft bisher weitgehend parallel  zur bestehenden A4, weicht 

jedoch auf Höhe des Ortes Manheim in nordöstlicher Richtung von ihr ab. 

                                                 
17 S. Kap. 3.3.2 
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Im Bereich der äußersten Südspitze des Tagebaus bil den die Gleise der Hambach-

bahn eine Schleife, die gänzlich auf dem Gebiet der  Gemeinde Niederzier liegt. Be-

dingt durch die Ausweitung des Abbaugebiets muss die Hambachbahn ebenso wie 

die A4 in südöstliche Richtung verlegt werden. 

 

Zukünftig wird die Hambachbahn in den Tagebau hinei nragen, an der Ortschaft Ellen 

vorbei das Gemeindegebiet von Niederzier verlassen und auf der Höhe von Ar-

noldsweiler nach Osten in Richtung Kerpen abknicken. Das durch den Transport von 

Braunkohle entstehende PM10-Emissionspotential war Auslöser von Einwendungen 

im Rahmen des betreffenden Planfeststellungsverfahrens. Aufgrund dessen wurde 

das Emissionspotential der Hambachbahn entlang der neuen Strecke durch Sach-

verständige im Hinblick auf Feinstaub begutachtet u nd prognostiziert. 

 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse kann eine Ver schlechterung der PM10-

Belastungssituation für die Gemeinde Niederzier nic ht angenommen werden. 

Dabei sind die Gutachter bei ihren Ausarbeitungen absichtlich von ungünstigen 

Emissionsprognosen ausgegangen; so haben sie etwa sämtliche Staubabwehungen 

von den Kohlewaggons als Feinstaub im Sinne der 39. BImSchV aufgefasst, auch 

haben sie eine höhere als die übliche Durchschnitts geschwindigkeit der Züge ange-

setzt. 

Die Sachverständigen kommen vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis, dass für 

die an der neuen Strecke der Hambachbahn gelegenen Siedlungen, die Feinstaub-

belastung nur in sehr geringem Maße steigt. So werd en die Zusatzbelastungen im 

westlichen Teil des neuen Streckenplangebiets, das sich teilweise auf dem Gebiet 

der Gemeinde Niederzier befindet, lediglich um 0,1 µg/m‡ steigen. 

 

Des Weiteren sprechen die geographischen Gegebenheiten auch bezüglich der 

Hambachbahn gegen nennenswerte Auswirkungen auf die PM10-Konzentration in 

Niederzier. Wie im Fall der A4 verschiebt sich der Großteil der Gleisstrecke weiter in 

südöstliche Richtung. Demgegenüber wird das Problem  der Grenzwertüberschrei-

tungen hinsichtlich PM10 in Niederzier in erheblichem Maße von ungünstigen Wind-

verhältnissen aus nordöstlicher Richtung verursacht .18 

 

                                                 
18 S. Kap. 3.3.2 
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Festzuhalten ist somit, dass die Feinstaubkonzentration in der Gemeinde Niederzier 

durch die Verlegung der Hambachbahn zwar nicht verringert wird, da sich einer der 

Endpunkte der Bahn weiterhin im Tagebau auf der Höh e der Ortschaft Niederzier 

befinden wird. Sie wird aber auch keine Steigerung erfahren, zumal der Zugverkehr 

selbst nicht ausgeweitet wird. 

 

Angaben zu Emissionen anderer Schienenverkehre liegen nicht vor. 

 

Flugverkehr und Schiffsverkehr 

Flugverkehr und Schiffsverkehr sind im Untersuchungsgebiet nicht relevant. 

 

Gegenüberstellung der Emissionen aus dem Verkehrsse ktor 

Auch wenn den Daten der Verkehrsträger im Verkehrsk ataster nicht dasselbe Be-

zugsjahr zugrunde liegt, so können doch zumindest d ie Größenordnungen der Emis-

sionen der unterschiedlichen Verkehrsträger, wie in  der Tab. 3.2/1 dargestellt, vergli-

chen werden. 

 

PM10-Emissionen des Verkehrs [t/a] 

Verkehrsträger, Bezugsjahr 

Straße 

2010 

Offroad 

2010 

Sonstige1) 

2008 
Gesamt 

11,2 0,6 0 11,8 
1) Sonstige Verkehrsträger: Schiff, Schiene und Flugv erkehre 

 

Tab. 3.2/1: PM10-Gesamtverkehrsemissionen im Gemeindegebiet von Niederzier in 

t/a 

 

Der Straßenverkehr verursacht danach im Gemeindegeb iet von Niederzier den 

Hauptanteil der verkehrsbedingten PM10-Emissionen. 
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3.2.3 Emittentengruppe �Industrie - genehmigungsbed ürftige Anlagen� 

Vorbemerkung 

Industrieanlagen sind genehmigungsbedürftige Anlage n i. S. d. BImSchG, da sie als 

potentiell geeignet gelten, schädliche Umwelteinwir kungen hervorzurufen, z. B. durch 

die Emission von luftverunreinigenden Stoffen. Eine enumerative Auflistung der ge-

nehmigungsbedürftigen Anlagen befindet sich im Anha ng der 4. BImSchV19. 

 

Gemäß der 11. BImSchV 20 sind Betreiber bestimmter genehmigungsbedürftiger An-

lagen dazu verpflichtet, luftverunreinigende Stoffe in Menge sowie in räumlicher und 

zeitlicher Verteilung in einer Emissionserklärung a nzugeben. 

Mit der am 5. März 2007 novellierten 11. BImSchV (B GBl. I S. 289) wurde in  

§ 4 festgelegt, dass der nächste Erklärungszeitraum  für die Emissionserklärung das 

Kalenderjahr 2008 ist, mit Abgabetermin bis zum 31. Mai des Folgejahres. Zukünftig 

ist nach dieser Novellierung für jedes 4. Kalenderj ahr eine Emissionserklärung für 

genehmigungsbedürftige Anlagen abzugeben. Für den L uftreinhalteplan Hambach 

werden somit die Daten von 2008 genutzt. 

 

Anlagenstruktur im Gemeindegebiet von Niederzier  

Die Emittentengruppe Industrie emittierte im Gemeindegebiet von Niederzier 2008 

2,5 t/a PM10. Im Jahre 2011 wurde der entscheidende Emittent stillgelegt, sodass 

sich die Emissionen auf fast Null reduzierten.  

 

3.2.4 Emittentengruppe �Kleine und mittlere Feuerun gsanlagen, nicht geneh-

migungsbedürftige Anlagen� 

Aus dem Bereich der immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen An-

lagen sind für das Gemeindegebiet von Niederzier di e Kleinfeuerungsanlagen als 

relevante PM10-Quellen zu betrachten. Für das Jahr 2010 betrugen die Emissionen 

im Gemeindegebiet von Niederzier insgesamt 1,8 t/a PM10. 

 

                                                 
19 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissio nsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbe 
    dürftige Anlagen) in der Fassung der Bekanntmac hung vom 14.03.1997 
20 11. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi onsschutzgesetzes (Verordnung über Emissionserklä 
    rungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2007 
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3.2.5 Emittentengruppe Landwirtschaft 

Diese Emittentengruppe hat im Gemeindegebiet von Niederzier keine Relevanz. 

 

3.2.6 Emittentengruppe natürliche Quellen 

Diese Emittentengruppe hat im Gemeindegebiet von Niederzier keine Relevanz. 

 

3.2.7 Zusammenfassende Darstellung der relevanten Quellen 

In der Tab. 3.2/2 werden die Emissionen der untersuchten Emittentengruppen im 

Gemeindegebiet von Niederzier dargestellt. 

 

PM10-Emissionen im Gemeindegebiet von Niederzier [t/a] 

Industrie 

2008 

Kleinfeuerungsanlagen 

2010 

Verkehr 

2010 

2,5 1,8 11,8 

 

Tab. 3.2./2: Vergleich der PM10-Emissionen aus den Quellbereichen Industrie, Klein-

feuerungsanlagen und Verkehr für das Gemeindegebiet  von Niederzier 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass hier nur die Emissionen im Gemeindegebiet von 

Niederzier dargestellt wurden. Bei der Berechnung21 werden aber zusätzlich alle 

Emittenten der weiteren Umgebung betrachtet, da die meisten industriellen Emissio-

nen über hohe Quellen (Schornsteine) ausgestoßen un d die Luftschadstoffe somit 

über eine größere Distanz verbreitet werden.. 

 

3.3 Ursachenanalyse (Anteile der lokalen Quellen an der Über-

schreitungssituation) 

3.3.1 Ursachenanalyse anhand der Rechnung 

Das Untersuchungsgebiet umfasst 47 x 47 km2. Die linke untere Ecke des Rechen-

gebietes hat die Ost- und Nordwerte 302000 / 5620000 und ist in Abb. 3.3/1 darge-

                                                 
21 S. Kap. 3.3.1 
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stellt. Es wird ein besonders großes Untersuchungsg ebiet gewählt, um auch Einflüs-

se von weiter entfernten hohen Quellen (Schornsteine genehmigungsbedürftiger An-

lagen) zu berücksichtigen. Für die meteorologischen  Bedingungen wurde zur Be-

rechnung der lokalen Anteile der Verursachergruppen eine Ausbreitungsklassensta-

tistik der Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Nörvenich verwendet. Die 

direkt in Niederzier gemessenen meteorologischen Daten werden stark durch lokale 

Einflüsse geprägt und sind deswegen für ein Untersu chungsgebiet dieser Größe 

nicht repräsentativ. 

 

 

Abb. 3.3/1: Das Untersuchungsgebiet (gesamter Ausschnitt) mit dem Messort NIZI 

(markierte Fläche); das Gemeindegebiet von Niederzi er ist schwarz umrahmt. 
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Für die Ursachenanalyse wurde an dem Messpunkt in N iederzier (NIZI) eine detail-

lierte Untersuchung durchgeführt.  

 

Das regionale Hintergrundniveau von 22 µg/m‡ für Fe instaub (PM10) wurde für das 

Jahr 2010 durch Messungen der Luftqualitätsüberwach ungsstationen im Aachener 

und Mönchengladbacher Raum abgeschätzt. 22 

 

Bedingt durch die lokalen Gegebenheiten kommen zum regionalen Hintergrund noch 

Immissionsanteile aus den Sektoren Industrie, Straß en-, Schienen und Offroadver-

kehr und aus den Quellen der nicht genehmigungsbedü rftigen Kleinfeuerungsanla-

gen (im Folgenden mit HuK23 abgekürzt) hinzu. 

Im Untersuchungsgebiet liegen 171 genehmigungsbedür ftige Anlagen i. S. d. 

BImSchG, die Feinstaub emittieren. Die meisten PM10-Emissionen (76 %) werden 

von 14 Großfeuerungsanlagen emittiert. Weitere PM 10-Emittenten sind Kohle verar-

beitende und umschlagende Industrieanlagen, die nochmals 19 % der PM10-

Emissionen verursachen. Diese lokalen Verursacheranteile wurden mit dem Modell 

LASAT ermittelt. LASAT (Lagrange-Simulation von Aerosol-Transport) ist ein Parti-

kelmodell nach Lagrange24. Der Flug- sowie der Schiffsverkehr spielen im Rechen-

gebiet keine Rolle. Der Beitrag des Tagebaus und der damit verbundenen Aktivitäten 

(im Folgenden mit Tagebau abgekürzt) wurde aus der Differenz zwischen dem ge-

messenen Wert und der Summe der Beiträge aller übri gen genannten Verursacher-

gruppen und des regionalen Hintergrundniveaus abgeschätzt. Dieses Vorgehen wur-

de gewählt, da die Emissionen für den Tagebau nicht  quantifizierbar sind. Der Bei-

trag der Landwirtschaft ist im regionalen Hintergrundniveau bereits enthalten. 

 

In Tab. 3.3/1 sind die gemessenen und die berechneten PM10-Gesamtimmissionen 

für das Jahr 2010 als Jahresmittelwerte am Messpunk t zusammengefasst.  

                                                 
22 S. Kap. 3.1.1 
23 HuK: Haus- und Kaminbrandanlage 
��
��Janicke, L., 1983: Particle simulation of inhomogeneous turbulent diffusion. � Air Pollution Model-

ling and its Application II, Plenum Press, New York, S. 527-535. 
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PM10-Jahresmittel 2010 

[in µg/m‡] Messpunkt 

Berechnung Messung 

NIZI (Niederzier / Hambach) 28 28 

 

Tab. 3.3/1: Berechneter und gemessener PM10-Jahresmittelwert am Messpunkt in 

Niederzier 

 

In Abb. 3.3/2  sind die berechneten Anteile der verschiedenen Verursachergruppen 

sowie des regionalen Hintergrunds an der PM10-Immission für die Messstation mit 

PM10-Grenzwertüberschreitung in Niederzier prozentual d argestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.3/2: Prozentuale Darstellung der berechneten Beiträge d er verschiedenen 

Verursachergruppen sowie des regionalen Hintergrunds für die PM 10-Belastung am 

Messpunkt NIZI 

 

Der seit 2005 einzuhaltende PM10-Jahresmittelwert beträgt 40 µg/m‡. Er wird nach 

der Messung und der Berechnung an der Messstation NIZI (vgl. Tab. 3.3/1) sicher 

eingehalten. Jedoch wurde dort im Jahr 2010 mit 41 Tagen die erlaubte Anzahl von 

Tagen (35) mit Tagesmittelwerten > 50 µg/m‡ übersch ritten. 
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Der Hauptverursacher der PM10-Gesamtbelastung ist der regionale Hintergrund mit 

einem Beitrag von rund 78 %. Der lokale Beitrag des Tagebaus hat mit ca. 20 % den 

zweitgrößten Anteil. Alle übrigen Quellen tragen ni cht signifikant zu der lokalen Be-

lastung bei. 

 

Fazit aus der Rechnung 

Der seit 2005 gültige Grenzwert für den PM 10-Jahresmitttelwert von 40 µg/m‡ wird am 

Messpunkt eingehalten, jedoch wird die erlaubte Anzahl von Tagen mit Tagesmittel-

werten > 50 µg/m 3 überschritten . Die PM10-Gesamtbelastung wird zum größten Teil 

durch den regionalen Hintergrund hervorgerufen. Der zweitgrößte Beitrag stammt  

aus dem Tagebau mit ca. 20 %. Alle übrigen Quellen tragen nicht signifikant zu der 

lokalen Belastung bei. 

 

3.3.2 Ursachenanalyse anhand der Messungen 

Anhand der Modellrechnungen lassen sich die Beiträg e der Verursacher zum Jah-

resmittelwert bestimmen. Für die Anzahl der Tage mi t Überschreitungen des Tages-

mittelwertes von 50 µg/m 3 lassen sich solche Berechnungen nicht isoliert durchfüh-

ren. Es ist aber gerade die Anzahl der Überschreitu ngstage, die zu einer Grenzwert-

überschreitung führt. Der Grenzwert für den Jahresm ittelwert ist an der Messstation 

in Niederzier sicher eingehalten.  

 

Quelle der Zusatzbelastung 

Eine weitere Möglichkeit der Ursachenanalyse bieten  aber die windrichtungsabhän-

gigen Auswertungen der Messdaten. In Abb. 3.3/3 ist zunächst für die Jahre 2010 

und 2011 dargestellt, aus welcher Richtung der Wind an den Überschreitungstagen 

geweht hat. 
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Abb. 3.3/3: Windrichtungsverteilung in Niederzier an den Tagen mit PM10-

Überschreitungen, im Vergleich zum gesamten Messjah r (gestrichelte Linie) für die 

Jahre 2010 und 2011 
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Die Abbildungen zeigen, dass der Wind in beiden Messjahren an den PM10-

Überschreitungstagen überwiegend aus nordöstlichen Richtungen kam. Beim Ver-

gleich der Windrichtungsverteilungen der gesamten Messjahre (gestrichelte Linie) 

zeigt sich, dass es im Jahr 2011 insgesamt etwas hä ufiger Winde aus nordöstlichen 

Richtungen gab als 2010. 

 

Grundsätzlich liegen bei Winden aus nordöstlicher R ichtung häufig Schwachwindwet-

terlagen mit weiträumigen Überschreitungen vor. Da es an den Hintergrundstationen 

allerdings nicht zu einer Überschreitung der Grenzw erte kommt25, muss es in dieser 

Windrichtung im Umfeld der Messstation Niederzier noch eine zusätzliche PM 10-

Quelle geben. In nordöstlicher Richtung der Messsta tion gibt es keine Wohnbebau-

ung und keine größeren Straßen. Die einzige Quelle für eine PM 10-Zusatzbelastung 

in dieser Richtung im Umfeld der Messstation ist der Tagebau (z.B. der Bandsam-

melpunkt).26,  

 

 

'Geobasisdaten NRW 2012, Bezirksregierung Köln, Abt . 7 

Abb. 3.3/4: Umfeld der Messstation Niederzier 

                                                 
25 Vgl. Kapitel 3.1.1 
26 Vgl. Abb. 3.3/4 

Messstation Niederzier 
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Höhe der Zusatzbelastung 

Aus dem Vergleich mit Hintergrundstationen lässt si ch auch die Höhe der Zusatzbe-

lastung anhand windrichtungsabhängiger Auswertungen  abschätzen. Als Hinter-

grundstationen wurden für diese Auswertungen die St ationen Aachen-Burtscheid, 

Mönchengladbach-Rheydt und Hürth berücksichtigt. Es  werden zunächst die Kon-

zentrationsverteilungen auf Basis der Halbstundenwerte für die Station Niederzier 

sowie für alle Hintergrundstationen ermittelt. Für jeden Sektor wird anschließend von 

der Konzentration in Niederzier die mittlere Konzentration der Hintergrundstationen 

abgezogen. Dies ergibt die mittlere Zusatzbelastung auf Basis der Halbstundenmit-

telwerte in µg/m 3; sie ist in Abb. 3.3/5 für die Jahre 2010 und 2011  dargestellt. 

PM10-Zusatzbelastung
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Abb. 3.3/5: PM10-Zusatzbelastung auf Basis der Halbstundenwerte für  die Jahre 

2010 und 2011 

 

In Abb. 3.3/5 ist die Zusatzbelastung aus nordöstli chen Richtungen in beiden Jahren 

gut zu erkennen. Die höchste Zusatzbelastung kam in  beiden Jahren aus ostnordöst-

lichen Richtungen. Sie lag im Jahr 2010 auf Basis der Halbstundenmittelwerte bei 

knapp 30 µg/m 3. Der Vergleich von 2010 und 2011 zeigt, dass die Zusatzbelastung 

sich sowohl aus ostnordöstlichen Richtungen als auc h aus östlichen Richtungen von 
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2010 nach 2011 nahezu halbiert hat. Lediglich aus nordöstlicher Richtung ist die Be-

lastung noch vergleichbar hoch geblieben. Dies wird bei der Erfolgskontrolle in Kapi-

tel 6 ausführlicher betrachtet. 

 

Zusammenhang der Zusatzbelastung mit den Mittelungszeiträumen, für die 

Grenzwerte definiert sind: 

 

a. Jahresmittelwert 

Um den Zusammenhang mit dem Jahresmittelwert bzw. mit der Ursachenanalyse 

aus Modellrechnungen herzustellen, wird in Abb. 3.3/6 der Zusatzbeitrag der einzel-

nen Sektoren zum Jahresmittelwert dargestellt. Hierzu muss die Zusatzbelastung der 

einzelnen Sektoren mit der Häufigkeit des Windes im  Messjahr gewichtet werden 

(z.B. kommt der Wind zu 10 % aus einem Sektor, so muss die Zusatzbelastung aus 

diesem Sektor mit 0,1 multipliziert werden, um den Zusatzbeitrag zum Jahresmittel-

werte aufzuzeigen). 

Zusatzbeitrag der einzelnen Sektoren
zum Jahresmittelwert
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Abb. 3.3/6: Zusatzbeitrag der einzelnen Sektoren an der Messstation Niederzier zum 

Jahresmittelwert (errechnet aus der Konzentration in Niederzier minus der Konzent-

ration der Hintergrundstationen für die einzelnen W indsektoren und deren Häufigkei-

ten) 
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Der maximale Zusatzbeitrag zum Jahresmittelwert kam in beiden Jahren aus ost-

nordöstlichen Richtungen. Im Jahr 2010 betrug er ca . 2 µg/m 3; im Jahr 2011 ca. 1,5 

µg/m 3. Die Summen aller Zusatzbeiträge der Windsektoren liegen in beiden Jahren 

zwischen 5 und 6 µg/m 3. Dies entspricht den Differenzen zwischen den Jahresmit-

telwerten in Niederzier und den Mittelwerten der Hintergrundstationen. 

 

b. Überschreitung der Tagesmittelwerte 

Von der Zusatzbelastung der Halbstundenwerte lassen sich keine direkten Rück-

schlüsse auf die Zusatzbelastung an den einzelnen Ü berschreitungstagen ziehen. 

Zum Einen weht der Wind selten konstant aus einer Richtung, zum Anderen ist auch  

die Intensität der Zusatzbelastung nicht konstant. In Abb. 3.3/7 sind die Ergebnisse 

einer weiteren Auswertung dargestellt. 

Hierzu wurde für die PM 10-Überschreitungstage die Differenz zwischen dem Tag es-

mittelwert in Niederzier und dem Mittelwert der Tagesmittelwerte an den Hinter-

grundstationen gebildet. Die so erhaltenen Zusatzbelastungen wurden in Klassen 

eingeteilt. 
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Abb. 3.3/7: Anzahl der Überschreitungstage in 2010 und 2011 kla ssifiziert nach der 

Zusatzbelastung  
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Abb. 3.3/7 zeigt, dass es im Jahr 2010 noch zwei Tage gab, an denen allein die Zu-

satzbelastung ausgereicht hätte, um den Grenzwert f ür den Tagesmittelwert von 50 

µg/m 3 zu überschreiten. Im Jahr 2011 gab es solche Tage nicht. An der Hälfte der 

Tage mit Überschreitungen lag die Zusatzbelastung i m Jahr 2011 zwischen 10 und 

25 µg/m 3. Die Zusatzbelastung an den Überschreitungstagen l ässt sich auch in Pro-

zent vom Gesamtwert angeben. Für 2010 ergibt sich h ieraus für die Zusatzbelastung 

an den Überschreitungstagen ein Wert von 34 %, für das Jahr 2011 liegt dieser Wert 

bei 27 %. Dies bedeutet, dass der Anteil der Zusatzbelastung an den Überschrei-

tungstagen von einem Drittel im Jahr 2010 auf ein Viertel im Jahr 2011 zurückge-

gangen ist. 

 

Fazit aus den Messungen  

An den Tagen mit PM10-Überschreitungen an der Messstation Niederzier kam  der 

Wind in den Messjahren 2010 und 2011 überwiegend au s nordöstlichen Richtungen. 

Die einzige Quelle für eine PM 10-Zusatzbelastung in dieser Richtung im Umfeld der 

Messstation ist der Tagebau, insbesondere der Bandsammelpunkt und die Kohlever-

ladung. Die Zusatzbelastung lässt sich anhand der M essdaten abschätzen. Die 

höchste Zusatzbelastung kam im Jahr 2010 und 2011 a us ostnordöstlichen Richtun-

gen. Der Beitrag zum Jahresmittelwert aus diesem Sektor lag bei ca. 2 µg/m 3 im Jahr 

2010. An den Überschreitungstagen betrug der Anteil  der Zusatzbelastung an der 

Messstation in Niederzier im Jahr 2010 34 % und im Jahr 2011 27 %, d.h. der Anteil 

der Zusatzbelastung an den Überschreitungstagen ist  von einem Drittel im Jahr 2010 

auf etwa ein Viertel im Jahr 2011 zurückgegangen. 
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4. Entwicklung der Belastung (Basisniveau); Überleg un-

gen zur Notwendigkeit von Maßnahmen 

Da im Wesentlichen nur der regionale Hintergrund und der Tagebau für die Belas-

tung im Referenzjahr relevant waren, wird im Weiteren auch nur hierauf eingegan-

gen.  

Durch die Maßnahmen des �Aktionsplans in der Umgebu ng des Tagebaus Ham-

bach� konnten die Emissionen des Tagebaus verringert werden.27 

 

Im Jahr 2005 (Zieljahr) bzw. mit Fristverlängerung (Notifizierung) spätestens ab dem 

Jahr 2011 musste der Grenzwert für PM 10 von 40 µg/m 3 (als Jahresmittelwert) und 

maximal 35 Überschreitungen des Tagesmittelwertes v on 50 µg/m 3 (Überschrei-

tungstage) eingehalten werden. Auf Basis der EU-Richtlinie 2008/50/EG wurde für 

den Messpunkt in Niederzier bei der EU-Kommission zur Einhaltung des PM10-

Grenzwertes eine Fristverlängerung bis 2011 gewährt  (Notifizierung). Der PM10-

Grenzwert wurde jedoch auch in den Jahren 2010 und 2011 am Messpunkt in Nie-

derzier (NIZI) mit 41 bzw. mit 46 Überschreitungsta gen nicht eingehalten. 

Prognosen28 zeigen, dass im optimalen Fall die regionale PM10-Hintergrundbelastung 

in den folgenden fünf Jahren im Vergleich zum Jahr 2010 um etwa 2 µg/m 3, d. h. et-

wa 0,4 µg/m‡ pro Jahr, sinkt. Dies entspricht einer Reduktion um ca. 1 bis 2 Über-

schreitungstage pro Jahr. Bei 46 Überschreitungstag en in 2011 und 41 Überschrei-

tungstagen in 2010 ist daher auch weiterhin ohne zusätzliche Maßnahmen nicht mit 

einer Einhaltung des Grenzwertes zu rechnen. Es droht ein EU-

Vertragsverletzungsverfahren. 

 

Es ist dringend erforderlich, weitere Maßnahmen zur  Reduktion der Feinstaub-

belastung zu ergreifen. 

                                                 
27 Siehe Kap. 6 
28  Memmesheimer, M., E. Friese, H.J. Jakobs, C. Kessler, G. Piekorz und A. Ebel, 2010: ELINA: 

Ausbreitungsrechnungen zur Ermittlung der Luftqualität in NRW mit einem komplexen Aerosol-
Chemie-Transport-Modell für die Jahre 2009 und 2015  mit besonderem Schwerpunkt auf der zu-
künftigen Entwicklung der Stickstoffdioxid-Belastun g.  Abschlußbericht, im Auftrag des LANUV 
NRW, Rheinisches Institut für Umweltforschung an de r Universität zu Köln. 
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5. Maßnahmen der Luftreinhalteplanung 

5.1 Grundlagen 

Bei der Aufstellung eines Luftreinhalteplans hat die zuständige Behörde die erforder-

lichen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung von L uftverunreinigungen festzu-

legen (§ 47 Abs. 1 BImSchG). Nach § 47 Abs. 4 S. 1 BImSchG sind die Maßnahmen 

entsprechend des Verursacheranteils und unter Beachtung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu richte n, die zur Überschreitung der 

Immissionsgrenzwerte beitragen. 

Zur Erfüllung der Ziele eines wirksamen Luftreinhal teplans sind der zuständigen Be-

zirksregierung in zwei Bereichen hoheitlich durchsetzbare Instrumente an die Hand 

gegeben: Dies sind zum Einen angemessene Verkehrsbeschränkungen (§ 40 Abs. 1 

BImSchG i. V. m. der Straßenverkehrsordnung - StVO)  und zum Anderen zulässige 

Anordnungen gegenüber industriellen Verursachern (§ § 17, 24 BImSchG). 

 

Falls straßenverkehrliche Maßnahmen im Luftreinhalt eplan festgelegt werden müs-

sen, hat die Bezirksregierung das Einvernehmen der örtlichen Straßenbau- bzw. 

Straßenverkehrsbehörde einzuholen (§ 47, Abs. 4, S.  2 BImSchG). Eine Weigerung, 

das Einvernehmen zu erteilen, kann ausschließlich a us fachlichen (straßenbau- bzw. 

straßenverkehrlichen) Gründen erfolgen; ökonomische  Gesichtspunkte oder kommu-

nalentwicklungspolitische Gründe sind hierbei unbea chtlich. Schließlich sind die zu-

ständigen Straßenverkehrsbehörden zur Durchsetzung der Maßnahmen entspre-

chend den Vorgaben des Luftreinhalteplanes verpflichtet. 

 

Neben hoheitlich durchsetzbaren Maßnahmen können we itere Maßnahmen zur Ver-

besserung der Luftqualität ergriffen werden. Die vo n nachgewiesener Luftschadstoff-

belastung betroffenen Kommunen sind damit nicht frei in ihrer Entscheidung, ob sie 

schadstoffmindernde Maßnahmen ergreifen oder nicht.  Vielmehr sind sie im Rahmen 

ihrer kommunalen Möglichkeiten verpflichtet, alle g eeigneten Maßnahmen zu ergrei-

fen, die zu einer Reduzierung der Luftschadstoffbelastung führen und zwar unab-

hängig von der Existenz eines Luftreinhalteplans. U nterlässt es die Kommune, dieser 

Verpflichtung nachzukommen, entsteht für betroffene  Bürgerinnen und Bürger bei 

gesundheitsrelevanten Grenzwertüberschreitungen ein  gerichtlich durchsetzbarer  
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Rechtsanspruch auf das Eingreifen der Kommune. Sie muss dann unter mehreren 

rechtlich möglichen, geeigneten und verhältnismäßig en Maßnahmen eine Auswahl 

treffen. 

 

Maßnahmenverbindlichkeit 

Ein Luftreinhalteplan stellt seiner Rechtsnatur nach ein Regelwerk dar, das sich am 

ehesten mit Verwaltungsvorschriften vergleichen läs st. 

Seine Bindungswirkung erstreckt sich auf sämtliche Behörden als Träger öffentlicher 

Belange (Bundes- und Landesbehörden, Gemeinden und alle anderen öffentlich-

rechtlichen Personen). 

Gemäß der Vorschrift des § 47 Abs. 6 S. 1 BImSchG s ind die zuständigen Behörden 

gesetzlich verpflichtet, die im Luftreinhalteplan festgelegten Maßnahmen durch An-

ordnungen und sonstige Entscheidungen (z. B. Genehmigungen, Untersagungen, 

Nebenbestimmungen) durchzusetzen. Für den Bereich d es Straßenverkehrs ergibt 

sich die Umsetzungspflicht der Straßenverkehrsbehör den aus § 40 Abs. 1 S. 1 

BImSchG. Den Straßenverkehrsbehörden steht bei der Umsetzung der im Luftrein-

halteplan festgelegten Maßnahmen kein Ermessen zu. Der integrative, verschiedene 

Umweltschadstoffe und Verursachungsbeiträge berücks ichtigende Ansatz des Luft-

reinhalteplanes würde verhindert, wenn einzelne Beh örden nach eigenem Ermessen 

entscheiden könnten, ob und in welcher Weise sie de n Plan befolgen. 

 

Für planungsrechtliche Festlegungen (z. B. Bebauung spläne, Planfeststellungen) gilt 

gemäß § 47 Abs. 6 S. 2 BImSchG, dass die Vorgaben d es Luftreinhalteplanes von 

den Behörden in Betracht zu ziehen sind. Sie müssen  also im jeweiligen Entschei-

dungsprozess berücksichtigt werden und gebieten ein e Abwägung mit anderweitigen 

öffentlichen und privaten Belangen. 

 

Die Bürgerinnen und Bürger selbst werden durch den Luftreinhalteplan nicht unmit-

telbar verpflichtet. Sie können aber infolge des Lu ftreinhalteplanes zu Adressaten 

konkreter Pflichten werden, wenn in Umsetzung der im Luftreinhalteplan festgesetz-

ten Maßnahmen z. B. straßenverkehrliche Anordnungen  der Behörden erfolgen oder 

eine Festbrennstoffverordnung erlassen wird. 
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5.2 Kommunale Maßnahmen 

5.2.1 Niederzier 

Unabhängig von der in 2003 begonnenen Teilnahme der  Gemeinde Niederzier am 

Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfah ren für den �European Energy 

Award� haben sich Rat und Verwaltung dafür entschie den, einen Beitrag zum scho-

nenden Energieeinsatz und zum Klimaschutz zu leisten. Eine Bestandsaufnahme 

und Bewertung in den Maßnahmenpaketen 

• Entwicklungsplanung, Raumordnung 

• Kommunale Gebäude, Anlagen 

• Versorgung, Entsorgung 

• Mobilität 

• Interne Organisation und Kommunikation, Kooperation 

führte zu einem Maßnahmenkatalog, der seitdem Jahr für Jahr abgearbeitet und fort-

geschrieben wird. Die Umsetzung von Maßnahmen in de n Bereichen Energie und 

Klimaschutz unterstützt die Luftreinhaltung, indem sie zumindest mittelbar eine Re-

duzierung der regionalen Hintergrundbelastung bewirkt und ist demzufolge zu be-

grüßen. 

 

N1 Energieausweis für Gebäude  

Die ca. 60 gemeindeeigenen Gebäude (Schulen, Kinder gärten, Bürgerhäuser, Fried-

hofshallen etc.) wurden unter energetischen Gesichtspunkten untersucht. Für alle 

Gebäude wurde ein Energieausweis erstellt. Nach ein er Prioritätenliste werden Maß-

nahmen im Bereich der Heizungsanlagen, der Beleuchtung und der Wärmedäm-

mung geplant und wurden/werden entsprechend ihrer Priorität und den finanziellen 

Möglichkeiten durchgeführt. Durchgeführte Projekte werden im gemeindlichen Amts-

blatt, welches in alle Haushalte der Gemeinde verteilt wird, veröffentlicht. Auf diese 

Weise soll auch eine Nachahmung im privaten Bereich angeregt werden. 

 

Ein Controlling für die Energie- und Wasserverbrauc he der Gebäude wurde einge-

richtet. 
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Auch das unter Denkmalschutz stehende alte Rathaus wurde von Energieeffizienz-

maßnahmen nicht ausgeschlossen. So wurden einfach v erglaste Fenster durch dop-

pelt verglaste ersetzt, anstelle der alten überdime nsionierten Blockheizanlage wurde 

eine moderne Brennwerttechnik installiert. Ein bisher offenes Atrium wurde mit einer 

Stahl-/Glaskonstruktion verschlossen, um den Energieaufwand zu senken. 

 

Die Hausmeister der Gebäude wurden besonders geschu lt und angewiesen, auf eine 

sparsame Beheizung der Räumlichkeiten zu achten. Di e Schulung wird regelmäßig 

wiederholt, um die Sensibilisierung aufrecht zu halten und um aktuellen Entwicklun-

gen und Neuerungen Rechnung zu tragen. Handlungsanweisungen wurden auch an 

die Leiterinnen der gemeindlichen Kindertagesstätte n und an die Leiter der Schulen 

zur Beachtung übergeben. 

 

N2 Kleinfeuerungsanlagen 

Auch wenn die Feinstaubbelastung aus Kleinfeuerungsanlagen weniger als 1 % der 

Gesamtbelastung ausmacht, hat die Gemeinde bereits mit dem zuständigen Bezirks-

schornsteinfegermeister abgestimmt, dass er prävent iv auf die Betreiber von Klein-

feuerungsanlagen einwirkt und empfiehlt, bei der Installation von Feuerungsanlagen 

bereits die Stufe II nach der 1. BImSchV29 zu berücksichtigen. Er weist darauf hin, 

dass die Anlagen nur mit zulässigen Holzbrennstoffe n betrieben werden dürfen und 

die Öfen und offenen Kamine regelmäßig gewartet wer den müssen. Auch hat er im 

gemeindlichen Amtsblatt entsprechende Hinweise zum Heizen mit Kleinfeuerungsan-

lagen veröffentlicht und in der Gemeinde einen Flye r zum Thema �Richtiges Heizen 

mit Holz� verteilt. Bei seinen turnusmäßigen Kontro llen achtet er auf Unregelmäßig-

keiten und lässt diese umgehend beheben. 

 

N3 E-Mobiles 

Die Gemeinde Niederzier fördert die Nutzung von ele ktrisch betriebenen Fahrzeugen 

durch die Errichtung von Ladestationen an publikumsintensiven Stellen. Eine Lade-

säule wurde bereits am Rathaus installiert, eine we itere E-Säule soll in Kürze im 

zentralen Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich �Neue Mitte Niederzier� instal-

liert werden. 

                                                 
29 1. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissio nsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittle re  
    Feuerungsanlagen) vom 26.01.2010 
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N4 E-Bikes 

Die Gemeinde fördert den Einsatz von E-Bikes. Eine Ladestation soll ebenfalls im 

Bereich �Neue Mitte Niederzier� errichtet werden. 

Für die Gemeindeverwaltung wurde ein �Dienst-E-Bike � angeschafft, um damit den 

Einsatz von Dienstwagen im Gemeindegebiet zu reduzieren. 

 

N5 Dienstfahrzeuge 

Bei der Anschaffung von Dienstfahrzeugen, insbesondere von Nutzfahrzeugen im 

Bauhofbereich, wird darauf geachtet, dass verbrauchsarme und umweltschonende 

Fahrzeuge ausgewählt werden. Ggf. werden bei vorhan denen Fahrzeugen Abgasfil-

ter eingebaut. 

 

N6 Rad fahren / Radwegenetz 

Die Gemeinde fördert das Fahrradfahren durch den Au sbau von Radwegen nach 

dem Motto �Mit dem Rad zur Schule und zur Arbeit�. 

So wurde jetzt auf Betreiben der Gemeinde eine Radwegverbindung zwischen der 

Gemeinde und der Stadt Düren im Bereich der Ortscha ften Ellen und Arnoldsweiler 

neben der K 2 geschlossen. 

Ein Radweg zwischen den Ortschaften Hambach und Krauthausen entlang der L 12 

ist in Planung. Die Verhandlungen über den erforder lichen Grunderwerb konnten 

jetzt abgeschlossen werden. 

Für die geplante K 35n (Ortsumgehung Merken), die i n die B 56 in Niederzier (Hu-

chem-Stammeln) einmünden soll, wurde ein begleitend er Radweg gefordert. 

Die Gemeinde ist Mitglied im Verein �Grünmetropole e.V.� und betreut ein Stück der 

�Grünroute/Ruruferradweg�, wo in nächster Zeit Unte rstellmöglichkeiten geschaffen 

werden. 

Des Weiteren hat die Gemeinde verschiedene Anbindungen im gemeindlichen Rad-

wegenetz hergerichtet. 

Für die Bediensteten des Rathauses wurde am Verwalt ungsgebäude ein Fahrradun-

terstand geschaffen. Dieses Angebot wurde positiv aufgenommen und förderte den 

Entschluss mehrerer Mitarbeiter, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. 
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N7 Verbesserung des ÖPNV 

Die Gemeinde strebt eine Verbesserung im Bereich ÖP NV an, um den Einsatz von 

privaten Fahrzeugen zu reduzieren. Entsprechende Anregungen zum Nahverkehrs-

plan wurden an den zuständigen Kreis Düren gerichte t. 

 

N8 Luft-Wärme-Pumpen 

Bei der Planung des Baugebietes �Neue Mitte Niederzier� wurde für den Teilbereich 

der ca. 65 Wohnbaugrundstücke für eine Einfamilienh ausbebauung grundsätzlich 

eine Luft-Wärme-Pumpen-Heizung vorgegeben, die durc h die RWE Power AG (Ei-

gentümer der Grundstücke) und durch die Gemeinde Ni ederzier finanziell und mit 

umfänglichen Beratungsleistungen gefördert wird. Bi sher haben alle Bauherren von 

diesem Angebot Gebrauch gemacht. 

 

N9 Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten 

Zum 31.12.2012 steht die Verlängerung des Straßenbe leuchtungsvertrages zwi-

schen der Gemeinde und der RWE Deutschland AG an. Im Rahmen der Vertrags-

verhandlungen sollen die bisherigen Natriumdampfhochdruck- bzw. Quecksilber-

dampf-Lampen durch LED-Leuchten ersetzt werden. Für  das Plangebiet �Neue Mitte 

Niederzier� wurde bereits eine LED-Beleuchtung abgestimmt; die ersten LED-

Leuchten sind bereits installiert. 

 

N10 Windenergieanlagen - ˜nderung des Flächennutzun gsplanes 

Obschon über 30 % des Gemeindegebietes vom Tagebau Hambach betroffen sind, 

hat die Gemeinde eine ˜nderung des Flächennutzungsp lanes beschlossen, wonach 

eine weitere Konzentrationsfläche für die Errichtun g einer Windenergieanlage aus-

gewiesen wird. Weitere Flächen werden derzeit unter sucht. 

 

N11 Photovoltaikanlagen 

Anfang 2012 hat die Gemeinde die Dächer der Grundsc hule Ellen und der Grund-

schule Niederzier sowie des Mietshauses Kölnstraße 44 mit Photovoltaikanlagen ver-

sehen, die eine Nennleistung von 74 kW zur überwieg enden Eigennutzung erbrin-

gen. Für eine weitere Anlage sind im Haushalt 2012 Mittel vorgesehen. 
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N12 Informationsveranstaltungen für Gewerbetreibend e 

In Gesprächen mit Gewerbetreibenden in der Gemeinde , z.B. bei der jährlichen Ge-

werbeschau für das Gewerbegebiet �Rurbenden�, wird immer wieder eine Versor-

gung der Betriebe mit erneuerbaren Energien angesprochen. Auf den Dachflächen 

der ehemaligen Baumwollspinnerei Schoeller GmbH & Co. KG, Huchem-Stammeln 

wird in Kürze eine großflächige Solaranlage in Betr ieb genommen. Die Rurtal-

werkstätten sparen 109 t Kohlendioxid durch ein jet zt installiertes Blockheizkraftwerk 

ein. 

 

N13 Energieberatung 

Im Rathaus wird regelmäßig eine Energieberatung für  Jedermann durch ein Versor-

gungsunternehmen angeboten. 

 

N14 Landwirtschaft 

Bei jährlichen Gesprächen mit Vertretern der örtlic hen Landwirtschaft oder mit der 

zuständigen Landwirtschaftskammer wird auf die Fein staubproblematik in der Region 

hingewiesen. Ziel ist die Überzeugung der aktiven L andwirte hinsichtlich der Not-

wendigkeit der Anschaffung umweltfreundlicher Fahrzeuge sowie einer Minderung 

der Dieselpartikel-Abgasemissionen durch den Einbau von Partikelfiltern. Beispiels-

weise wurde vor einigen Wochen der Sonderbetriebsplan �Artenschutz� zum Tage-

bau Hambach erörtert. Im Rahmen der Realisierung de r Artenschutz-Maßnahmen 

sollen in den nächsten Jahren einige 100 ha landwir tschaftlich genutzter Fläche einer 

Bewirtschaftung entzogen werden und die Flächen auf geforstet bzw. nur noch ökolo-

gisch genutzt werden dürfen. 

 

N15 Erneuerbare Energien 

Die Gemeinde ist seit Juli 2011 Mitglied in der Firma GREEN Gesellschaft für regio-

nale und erneuerbare Energie mbH, Stolberg. Zu den Geschäftsaktivitäten der Ge-

sellschaft gehören die Planung, Förderung, Koordina tion, Realisierung von Projekten 

und der Betrieb von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Projekte im 

Sinne des Konsortialvertrages sind sämtliche Aktivi täten auf dem Gebiet der Erzeu-

gung und Bereitstellung von Energie aus regenerativen Energieträgern (Wasserkraft, 

Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, Abfall (biogener Anteil), Geotherme und Solar-

therme). 
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N16 Klimaschutz 

Des Weiteren hat die Gemeinde eine Beteiligung an der Rurenergie GmbH, Düren  

beantragt. Auch diese Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, durch aktive Projekte 

den Klima- und Umweltschutz für die Region Düren vo ranzutreiben. Die Gesellschaft 

ist u. a. Betreiber eines der größten in Nordhrein- Westfalen betriebenen Solarparks 

in der Gemeinde Inden.  

Seit einigen Monaten beteiligt sich die Gemeinde an der Erarbeitung eines Klima-

schutzkonzeptes für den Kreis Düren . Unter Beteiligung relevanter lokaler und 

regionaler Akteure sollen effektive Maßnahmen und P rojekte ausgearbeitet bzw. an-

gestoßen werden, die in ihrer Umsetzung maßgeblich zur Reduzierung von C02-

Emmissionen im Kreis Düren beitragen können.  

Dabei werden Kooperationsgespräche mit verschiedene n Energieversorgern und der 

Kreishandwerkerschaft geführt. 

Info-Veranstaltungen zu den Themen �Energetische Gebäudesanierung� sowi e 

�Energieeffizienz und Einsparung für Gewerbetreiben de und Kommunalvertreter� ha-

ben bereits stattgefunden. Im Bildungsbereich sollen auch Grundschulen und weiter-

führende Schulen bezüglich möglicher Kooperationen und/oder Unterstützung, z.B. 

durch geeignete Unterrichtsmaterialien, angesprochen werden. 

 

Darüber hinaus ist die Gemeinde Niederzier Mitglied der Entwicklungsgesell-

schaft Indeland GmbH, Düren . Der jetzt erarbeitete �Masterplan� sieht u. a. vo r, 

dass die Gewerbetreibenden im Bereich der beteiligten Kommunen bei der energeti-

schen Erneuerung ihres Gebäudebestandes beraten wer den. Ein weiterer Schwer-

punkt der innerregionalen verkehrlichen Entwicklung liegt auf dem Erhalt und 

dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, in sbesondere des schienenge-

bundenen Nahverkehrs. Zudem soll die Rad- und Wanderwege-Infrastruktur mit 

Hinweis auf die zunehmende Bedeutung für die Nahmob ilität durch weitere Service-

angebote und Radstationen optimiert werden. 

Die Überführung der Energielandschaft Indeland weg von Abbau und Nutzung fossi-

ler Energieträger hin zur erneuerbaren Energie- und Wärmeversorgung  in Kombi-

nation mit flächendeckenden Energieeffizienzmaßnahm en soll einen regionalen Bei-

trag zum Klimaschutz leisten, der das Indeland zu einer C02-freien Modellregion und 

einem Netto-Exporteur für erneuerbare Energien werd en lässt. 
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N17 Klimaschutzpreis 

Gemeinsam mit der RWE Deutschland AG, Düren wird se it 2010 ein Klimaschutz-

preis ausgelobt. Verschiedene Preisträger zeigten P rojekte, die als gutes Beispiel zur 

Nachahmung im Gemeindegebiet gelten können. So habe n z.B. Sportvereine die von 

der Gemeinde zur Nutzung überlassenen Sportheime en ergetisch aufgerüstet, um 

die laufenden Betriebskosten zu reduzieren. 

 

5.2.2 Bergheim 

 

B1 Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Kreisstadt 

 Bergheim 

Im Jahr 2010 wurde ein Integriertes Klimaschutzkonzept für die Kreisstadt Bergheim 

entwickelt, das sich nicht nur auf Klimaschutzmaßna hmen der Stadtverwaltung, son-

dern auch auf die Bereiche Verkehr, Gewerbe und Privathaushalte bezieht. Dabei 

wurden Akteure wie ein örtliches Energieunternehmen , verschiedene ortsansässige 

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen einbezoge n. Klimaschutz bedeutet in 

diesem Zusammenhang auch stets die Minimierung der Luftschadstoffbelastung 

durch CO2, PM10 u. a. 

 

B2 Teilnahme European Energy Award 

Die Kreisstadt Bergheim nimmt seit Sommer 2008 am European Energy Award 

(EEAR) teil und wird sich 2012 zertifizieren lassen. Der EEAR ist ein europaweit an-

gewandtes Qualitätsmanagementsystem und Zertifizier ungsverfahren, mit dem die 

Klimaschutzaktivitäten einer Kommune bewertet, gepl ant und regelmäßig überprüft 

werden. Ein Energieteam (bestehend aus Vertretern der Verwaltung, der Stadtwerke 

GmbH und der RWE Rhein-Ruhr AG) hat ein Arbeitsprogramm mit Klimaschutzmaß-

nahmen für die nächsten Jahre erarbeitet. 

 

B3 Mitgliedschaft im Arbeitskreis Energie 

Um einen regen Austausch mit anderen Kommunen des Rhein-Erft-Kreises sicher-

zustellen, ist die Kreisstadt Bergheim seit Ende 2007 festes Mitglied im Arbeitskreis 

Energie auf Ebene des Rhein-Erft-Kreises. 
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B4 �Woche der Sonne� 

Im Mai findet jährlich die vom Bundesverband Solarw irtschaft e.V. ins Leben gerufe-

ne Woche der Sonne statt. Die Woche bietet für Komm unen und Anbieter von Solar-

energie eine Möglichkeit, auf Veranstaltungen für S olarenergie zu werben. In Berg-

heim finden seit 2008 verschiedene Informationsveranstaltungen über Solarenergie 

und Ausstellungen im Rathaus statt. 

 

B5 SolarLokal 

Seit 2008 ist die Kreisstadt Bergheim Mitglied bei SolarLokal, einer bundesweiten 

Imagekampagne für Solarstrom in Kreisen, Städten un d Gemeinden, mit dem Ziel 

der Förderung von Solarstrom. Projektpartner sind d er Naturschutzverband deutsche 

Umwelthilfe e.V. und die SolarWorld AG. 

 

B6 Kommunaler Klimaschutz 

Seit Juni 2009 ist die Kreisstadt Bergheim Mitglied im Städtenetzwerk Klimabündnis 

e.V., das sich europaweit für den kommunalen Klimas chutz engagiert.  

 

B7 Förderung Radverkehr 

Seit 2005 nimmt die Kreisstadt Bergheim an der Kampagne �mit dem Rad zur Arbeit" 

teil. Das Projekt wird von der AOK Rheinland/Hamburg gemeinsam mit dem ADFC 

durchgeführt. Alle Teilnehmer erhalten Klima-Zertif ikate, die belegen, wie viel CO2 die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den drei Projektmonaten einsparen. Allein im 

letzten Jahr wurden rund 23.000 km per Rad zurückge legt, was einer C02-

Einsparung von über 4.500 kg entspricht. Entspreche nd kann eine erfolgreiche Re-

duzierung der Feinstaubbelastung angenommen werden. 

 

B8 �Kosten sparen - Klima schützen� 

Anfang 2010 fand die erste lnformationsveranstaltung zum Klimaschutz für Berghei-

mer Unternehmen �Kosten sparen � Klima schützen� st att. Experten der Energie-

Agentur NRW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kf W) und der Industrie- und Han-

delskammer Köln referierten über Themen wie Energie sparpotentiale, Finanzie-

rungsprogramme und Ausbildung von Klima-Coachs vor Bergheimer Unternehmen. 

In diesem Zusammenhang soll zukünftig der Fokus auf  das Thema �Feinstaubredu-

zierung� gelegt werden. 
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B9 Energiemanagement 

Das Energiemanagement der Kreisstadt Bergheim bindet auch externe Einrichtun-

gen ein. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale wurden verschiedene Aktionen 

zum Klimaschutz durchgeführt (Präsentation von Klim aschutzengeln, Ausstellung im 

Rahmen der �Woche der Sonne�, Infoveranstaltungen zu Elektrofahrrädern (Pede-

lecs) u. a.). 

 

B10 �Klimalöwe� 

Der Klimalöwe ist die erste Auszeichnung für Klimas chutz im Rhein-Erft-Kreis. Er soll 

Firmen, Institutionen, Vereine und Privatleute dazu anregen, sich stärker für Klima-

schutz in Bergheim einzusetzen und wird einmal jähr lich an herausragende Projekte 

zur Verbesserung des Klimas in Bergheim verliehen. 

 

B11 Energieeffizienz und Umweltschutz bei städtisch en Gebäuden 

Bei den Planungen, Ausschreibungen und Auftragsvergaben des städtischen Ge-

bäudemanagements werden die Aspekte des Umweltschut zes und der Energieeffi-

zienz besonders berücksichtigt. Hierzu einige Beisp iele, die zur Minimierung der 

Feinstaubbelastung beitragen: 

• Umstellung von Öl-Heizungsanlagen auf umweltschone ndere Gas-Heizungs-

anlagen, z. T. mit Brennwerttechnik C02- Einsparung 

• Anbindung von Gebäuden an das Fern- und Nahwärmene tz: 

durch Auskoppelung aus dem Kraftwerk Niederaußem we rden folgende Be-

reiche versorgt: sog. Fernwärmeschiene Niederaußem mit Anschluss von 

mehreren öffentlichen Einrichtungen/Betrieben mit z .T. großflächigen Unter-

glaskulturen (Hortitherm) sowie Fischzucht (Limotherm) und Spargelzucht. 

• Umfängliche energetische Sanierung von Bestandsgeb äuden 

• Installation von Dach-Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung auf 

Schwimmbädern und Turnhallen 

• Einsatz von Geothermie und Wärmepumpen 

• Erstellung von Energieausweisen für alle Stadtgebä ude über 1.000 m 2 Grund-

fläche 

• Energetische Untersuchung und Bewertung von städti schen Gebäuden im 

Rahmen des 5.000-Rathäuser-Programms von RWE 
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• Neubauten mit Passivhauselementen und/oder nach dem Green-Building-

Standard: Kindergartenneubauten zur Betreuung der Unter-Dreijährigen wer-

den über die Vorgaben der Energieeinsparverordnung hinaus in einem sehr 

hohen energetischen und baubiologischen Standard geplant (max. 75 % des 

zulässigen Primärenergieverbrauches, kontrollierte Lüftung mit Wärmedruck-

gewinnung, energiesparende Leuchten, Pumpen und Motoren, Wärmeerzeu-

gung mittels Gas-Wärmepumpe, Dachbegrünung, umweltg erechte und 

schadstofffreie Bauprodukte u. a.) 

 

B12 Städtebau 

Beim Verkauf stadteigener Wohnbaugrundstücke werden  energierelevante Bestim-

mungen zu folgenden Themen in die privatrechtlichen Verträge aufgenommen: 

• Niedrigenergiehausstandard - Passivhausstandard 

• erneuerbare Energieversorgung (Sonnenkollektoren, Biomasse, etc.) 

• Nahwärmeanschluss 

 

Die Flächenausweisung im Rahmen der Stadtentwicklun g erfolgt grundsätzlich unter 

der Prämisse des sparsamen Umgangs mit Böden bzw. u nter Berücksichtigung der 

Belange des Klimaschutzes. So stellt z.B. der aktuelle Flächennutzungsplan der 

Kreisstadt Bergheim eine Vorrangzone für Windenergi eanlagen dar. Im Zuge der 

zurzeit erfolgenden Neuaufstellung des Flächennutzu ngsplanes wird die Ausweisung 

weiterer Vorrangzonen angestrebt. Bei der Planung neuer Baugebiete wird die So-

larenergienutzung durch die Stellung der Baukörper berücksichtigt. Seit Mitte der 

1990er Jahre hat die Kreisstadt Bergheim im Rahmen eines Waldvermehrungspro-

gramms zusätzlich rund 36,5 ha Wald aufgeforstet. 

 

B13 SmartHome 

Interessierten Bürgern soll im Rahmen eines Pilotpr ojekts intelligente Wohn-

raumsteuerung für Heiz- und Lichttechnik angeboten werden. In einem Wettbe-

werbsverfahren sollen zehn Neubauten und 12 Altbauten ausgewählt werden (auch 

für Mietimmobilien geeignet), deren Besitzer ihre E rfahrungen mit der innovativen 

Technik weitergeben können. Das Herzstück ist eine technische Zentrale, die über 

Funksignale mit den Endgeräten, wie z. B. Heizkörpe rthermostaten, kommuniziert. 



Luftreinhalteplan Hambach vom 31.12.2012 

 

62 

 

B14 Mikro-Blockheizkraftwerk 

Ebenfalls im Rahmen eines Wettbewerbs soll ein Haushalt ausgewählt werden, der 

ein Mikro-Blockheizkraftwerk erhält. Es handelt sic h dabei um ein Splitgerät, das mit 

Hilfe von Solarstrom das Haus im Sommer kühlt und i m Winter heizt. 

 

B15 Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der Bil dungsarbeit in Schu-

len   und Kindergärten 

Das Energiemanagement erstellt Energiespartipps und nützliche Informationen zu 

den Themen Energieeinsparung und Umweltschutz, diese werden an die lokalen 

Medien und die Mitarbeiter/innen der Kreisstadt Bergheim herausgegeben. 

Im Jahr 2009 wurde eine Solarstudie erstellt, deren Ergebnisse in einem Dachflä-

chenkataster zusammengefasst und der Öffentlichkeit  zur Verfügung gestellt wurden. 

Mit der RWE Power AG wurde aktuell ein Kooperationsvertrag für ein �Förderpro-

gramm zum energiesparenden und umweltbewussten Bauen� für das Baugebiet Kol-

pingstraße geschlossen. Bei diesem im Rheinland bis her einzigartigen Projekt wer-

den Bauherren von RWE Power und der Kreisstadt Bergheim mit bis zu 5.850,- EUR 

unterstützt, wenn sie z. B. Wärmepumpen einbauen, i hre Dachflächen begrünen 

oder nachhaltige Baustoffe einsetzen. 

 

B16 Verkehrsmanagement Modal-Split 

Auf Grundlage des seit 1990 gültigen Verkehrsentwic klungsplanes (VEP) der Kreis-

stadt Bergheim wurden Konzeptionen zur Vernetzung der einzelnen Verkehrsarten, 

insbesondere zur Verbesserung der Verkehrsarten des Umweltverbundes (Rad-/ 

Fußgängerverkehr und ÖPNV), entwickelt. Übergeordne tes Ziel ist die Reduktion von 

motorisiertem Individualverkehr. Die Vorgaben des derzeit gültigen VEP des Rhein-

Erft-Kreises (1. Fortschreibung 2007-2015) werden grundsätzlich bei den städtebau-

lichen Planungen berücksichtigt. Das Radverkehrsnet z wurde auf Grundlage des 

Radverkehrskonzeptes der Kreisstadt Bergheim von 1996 sowie den Erkenntnissen 

der Verkehrsentwicklungsplanung des Rhein-Erft-Kreises ausgebaut. Sowohl im 

Freizeit- als auch im Alltagsnetz wurden Lücken ges chlossen. 



Luftreinhalteplan Hambach vom 31.12.2012 

 

63 

 

B17 Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs ( ÖPNV) 

• Erschließung aller 15 Stadtteile durch 13 Linien i m Regionalliniennetz mit er-

gänzendem Ortsbusverkehr, Fahrplanangebot im Halbst unden- und Stunden-

takt, Anschlusssicherung an den Hauptverknüpfungspu nkten von Bus/Bus und 

Bus/Bahn 

• Anrufsammeltaxi-Angebot mit Erweiterung an DB-Verknüpfungspunkten au-

ßerhalb des Stadtgebietes  

• ergänzendes Anrufsammeltaxi-Angebot zu Schwachlast zeiten auch an DB-

Haltepunkten außerhalb des Stadtgebietes (Pulheim-S tommeln, Köln-Weiden, 

Frechen-Königsdorf und Kerpen-Horrem). 

• Umsetzung des stadteigenen ergänzenden ÖPNV-Zielko nzeptes: Erschlie-

ßungsradius einer Haltestelle < 300 m in den Zentre n, < 400 m in Außenbe-

reichen sowie Umsetzung und Förderung von Bürgerbus linien 

• Umsetzung von P&R Anlagen an den DB-Haltepunkten Bergheim, Quadrath-

lchendorf, Paffendorf und Glesch 

• Umgestaltung des Bahnhofs Quadrath-lchendorf zum Verknüpfungspunkt 

Schiene/Bus 

• Bürgerbus (existiert seit 10 Jahren) 

• Mitarbeit im Rahmen der Aktionsgemeinschaft �Fahrradfreundliche Städte und 

Gemeinden� 

 

Mit dem Ziel der Erhöhung des ÖPNV-Anteils wird zur zeit eine Machbarkeitsstudie 

zur Einrichtung eines S-Bahn-Verkehrs zwischen Köln -Horrem-Bergheim-Bedburg 

erstellt (Zeitschiene 2020; entsprechende Stärkung der Infrastruktur durch P&B- und 

P&R-Anlagen). 

Darüber hinaus wird ein Gutachten zur Ermittlung de r Fahrgastpotentiale mit Opti-

mierung des Busangebotes im Stadtgebiet Bergheim erarbeitet.  

Die Kommune fördert ein mobilitätsbewusstes Verhalt en ihrer Mitarbeiter durch 

• Bewirtschaftung der Parkplätze bei kommunalen Gebä uden und Anlagen 

• Business-Carsharing 

• Abstellanlagen für Fahrräder 

• Förderung von Fahrgemeinschaften für den Arbeitswe g 

• Zuschuss für die Benutzung des ÖPNV für den Arbeit sweg 
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• Bewirtschaftung der Rathausparkplätze durch eine b egrenzte Anzahl von Mit-

arbeiterparkausweisen 

• Bereitstellung von ca. 50 überdachten Abstellanlag en für Fahrräder 

• Bereitstellung von Duschmöglichkeiten für Mitarbei ter 

• Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (im Bereich der Bauaufsicht und des Ge-

bäudemanagements) 

• Bereitstellung von Dienstfahrrädern (seit Mai 2011  zwei E-Bikes) 

 

B18 Stadtentwicklung 

Ziel der Stadtentwicklung ist die konzeptionelle Weiterentwicklung der Gesamtstadt 

vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der nachhaltigen Entwick-

lung der Stadtteile unter Berücksichtigung des Umwe lt- und Klimaschutzes. Im Rah-

men der zurzeit erfolgenden Neuaufstellung des Fläc hennutzungsplans werden die 

Ergebnisse der Gutachten (Anpassung der zukünftigen  Siedlungsentwicklung an die 

demografische Entwicklung, Einzelhandelskonzept, Tourismuskonzept, Gutachten 

zur Förderung regenerativer Energien, insbesondere der Windkraft) in formales Pla-

nungsrecht überführt. Den von der Kreisstadt Berghe im betriebenen Bauleitplanver-

fahren liegen die Nachverdichtung vor Außenentwickl ung, eine Mischung von Woh-

nen und Arbeiten sowie die Anbindung neuer Baugebiete an den ÖPNV und das 

Radwegenetz zugrunde. 

Für jeden Stadtteil werden Leitlinien für die weite re Entwicklung aufgestellt. Bei der 

Planung von Wohngebieten werden stets die Kriterien der guten Anbindung vorhan-

dener Netze sowohl der Fußwege als auch Radwege ber ücksichtigt, um den Anteil 

des motorisierten Individualverkehrs zu senken. 

 

B19 Straßenbau/Gestaltung des öffentlichen Raums  

Zahlreiche Maßnahmen in der Gestaltung des öffentli chen Raumes trugen zu einer 

Steigerung der Attraktivität bezüglich der Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer 

bei. Dazu zählen die Einrichtung und Gestaltung der  Fußgängerzone in Bergheim-

Zentrum durch weitere Begrünung und die Verbesserun g der Aufenthaltsfunktion. 

Auch in den weiteren zentralen Ortsteilen (Quadrath-lchendorf, Niederaußem, Obe-

raußem) wurden die Geschäftsstraßen durch Baumpflan zungen, die Anlage von Auf-

enthaltsplätzen mit Sitzmöglichkeiten, die Schaffun g von Fahrradabstellmöglichkeiten 

und die Verbreiterung von Gehwegen attraktiver gestaltet. Auf Grundlage des 
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Radverkehrskonzeptes sowie der Erkenntnisse der Radverkehrsplanung des Rhein-

Erft-Kreises wurde in den vergangenen Jahren sowohl das Alltags - als auch das 

Freizeitnetz vollständig geschlossen und optimiert.  In den Ortslagen gab es Lücken-

schließungen durch Angebotsstreifen. 30 Im Rahmen einzelner Stadtentwicklungspla-

nungen bzw. Förderprojekte (z. B. Soziale Stadt Ber gheim-Südwest, Umgestaltung 

und Rückbau der Ortsdurchfahrten der Hauptverkehrss traßen mit Begrünung, Einen-

gungen und Hindernissen, Einrichtung der Fußgängerz one Bergheim-Mitte) wurde 

der Straßenraum zur Erhöhung der Verkehrssicherheit  und Stärkung des Einzelhan-

dels optimiert. Zudem wurde die Beleuchtung in der Fußgängerzone mit energieeffi-

zienten Leuchtmitteln neu gestaltet. 

 

B20 Technik / Kraftstoffe  

Ende 2010 wurden in Bergheim die kreisweit ersten SolarCarports in Betrieb ge-

nommen. Diese wurden mit Unterstützung eines Sonnen energie-Anbieters errichtet 

und können drei Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Strom aus Sonnenenergie 

versorgen. Das Laden der Elektrofahrzeuge ist dabei für die Bürgerinnen und Bürger 

kostenlos, es fallen lediglich die regulären Parkge bühren für die Stellplätze an. 

 

Die Kreisstadt Bergheim achtet auf einen effizienten Fahrzeugeinsatz und Treibstoff-

verbrauch bei ihren eigenen Fahrzeugen. Dies wird gewährleistet durch: 

• Bestandsaufnahme sowie Verbrauchsmessungen der Fahrzeuge und Auswer-

tung derselben, 

• Beschaffung von effizienten Fahrzeugen (Umrüstung des städtischen Fuhr-

parks auf umweltfreundliche Fahrzeuge), 

• Anschaffung eines Kleinlasters als Erdgasfahrzeug, 

• Sukzessive Nachrüstung aller Dieselfahrzeuge mit R ußpartikelfiltern 

• Erneuerung der LKW-Flotte des Betriebshofes auf Neufahrzeuge mit Ad-Blue-

Technik (Erfüllung der Euro 5/6 Norm). 

• Neuanschaffung von PKW mit grüner Umweltplakette f ür die Betriebshöfe 

• Beschaffung C02-neutraler Treibstoffe, 

• Schulung der Mitarbeiter in Ecodrive, 

• Prüfung und Einführung effizienter Mobilitätsmodel le. 

                                                 
30 Fahrspuren für Fahrradfahrer, die mit einer dünnen g estrichelten Linie am rechten Fahrbahnrand 
    abgetrennt sind. 
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Durch die Erneuerung der Flotte und die Reduktion der Fahrleistung kommt es v. a. 

zu einer Minderung der Dieselpartikel-Abgasemissionen. Bei einer Fahrleistungsre-

duktion werden auch die Aufwirbelungs- und Abriebsemissionen gemindert. Bei hin-

reichend großen Gebieten wirkt die Maßnahme sowohl auf die lokale Belastung als 

auch auf die urbane Hintergrundbelastung. 

 

B21 Ladestationen für E-mobile 

An geeigneten Standorten in Bergheim sollen Ladesäu len für Elektromobile installiert 

werden. Eine Station wurde bereits errichtet. Diese werden mit sogenanntem �grünen 

Strom� - d.h. mit aus regenerativen Energien produziertem Strom - gespeist. 

 

B22 Elektroroller und -auto 

Im Rahmen eines Wettbewerbes können Bergheimer Bürg er jeweils einen Monat 

einen Elektroroller oder ein Elektroauto testen. 

 

5.2.3 Kerpen 

 

K1 European Energy Award 

Seit vier Jahren hat Kerpen einen Klimaschutzbeauftragten bestellt, der entspre-

chende Prozesse zur Minimierung der Luftschadstoffbelastung einleitet. So nimmt 

Kerpen ebenfalls am European Energy Award teil. 

 

K2 Energiekonzept 

Die Stadt Kerpen hat bisher an einer Vielzahl kommunaler Gebäude energieeffiziente 

Baumaßnahmen durchgeführt. Außerdem ist die Stadt b estrebt, für jedes Gebäude 

einen Energieausweis zu erstellen. Zu den Maßnahmen  gehören der Einsatz von 

Blockheizkraftwerken und von Luft-Wärmepumpen in je weils vier Gebäuden, der Ein-

satz von Pelletheizkesseln, der Einsatz von Regenwasser für die Toilettenspülung u. 

v.m. 

Bei vielen städtischen Gebäuden wurde das Wärmedämm ungskonzept überarbeitet 

sowie Gebäude nach modernstem Wissen renoviert und neu gedämmt. 
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K3 Photovoltaikanlagen 

An zahlreichen städtischen Gebäuden wurden Photovol taikanlagen installiert, die 

durch die Produktion von �sauberem Strom� ebenfalls  einen Beitrag zur Minderung 

der Luftbelastung beitragen. 

 

K4 Fahrradfreundliche Stadt 

Kerpen wird in Kürze offizielles Mitglied der AGFS (Arbeitsgemeinschaft fahrrad-

freundlicher Kreise, Städte und Gemeinden NRW e.V.) . Mit Umsetzung des Radver-

kehrskonzeptes Kerpen erhofft sich die Stadt mittelfristig eine spürbare Verschiebung 

des Modal-Split in Richtung höherer Radverkehrsante ile zu Lasten des motorisierten 

Individualverkehrs. Es wird eine Erhöhung des derze itigen Radverkehrsanteils von 

10 % auf 25 % erwartet. Dies bewirkt nicht nur eine geringere CO2 -und Feinstaub-

produktion, sondern es wird auch Energie eingespart und Lärm reduziert. 

 

K5 Infrastruktur Bahn - Öffentlicher Personennahver kehr  

Der Bahnhof in Kerpen-Horrem wurde umstrukturiert, es entstand eine Park & Ride-

Anlage für 510 Pkws sowie eine Fahrradstation zum A bstellen von 420 Rädern. 

 

5.2.4 Elsdorf 

 

E1 Einsatz von Photovoltaik 

• Gründung der Energiepartner Elsdorf Solar GmbH im Jahr 2011 

Im Jahr 2011 wurde das Unternehmen Energiepartner Elsdorf Solar GmbH ge-

gründet. Ziel ist der Bau und Betrieb von Photovolt aikanlagen an Standorten im 

Stadtgebiet. Noch im Jahr 2011 und im Frühjahr 2012  wurden Dachflächen städ-

tischer Gebäude (Schulen, Turnhallen etc.) in einer  Größenordnung von ca. 7.900 

m† mit Photovoltaikelementen ausgestattet und mit einer Nennleistung von 

490.000 kW an das Netz angeschlossen. 

 

• Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgerätehauses Niede-

rembt 

Bereits bei der Planung und Konzeption des neuen Feuerwehrgerätehauses in 

Niederembt wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Größe von ca. 173 m† vor 
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gesehen und hergestellt. Diese Anlage ging Ende 2011 mit einer Nennleistung 

von 11,42 kW in Betrieb. 

 

E2 Biogas für die Wärmeversorgung 

Anfang 2010 wurde ein kleineres Feuerwehrgerätehaus  (Tollhausen) in Betrieb ge-

nommen, welches seine Wärmeversorgung über eine im gleichen Ortsteil liegende 

private Biogasanlage bezieht. 

 

E3 Heizungserneuerung mit Umstellung auf Gas 

In den Jahren 2004 und 2005 wurden die Heizungsanlagen in der Grundschule Els-

dorf (3.128 m† beheizte Fläche) und der Förderschul e Elsdorf (2.931 m† beheizte 

Fläche) unter Einsatz moderner Brennwerttechnik ern euert und auf Gasbetrieb um-

gestellt. 

 

E4 Energie-Controlling des Schulzentrums und der Dreifachsporthalle 

Von 2008 bis 2012 wurden für die Gebäude des Schulz entrums und der Dreifachhal-

le durch ein Fachunternehmen kontinuierlich alle Verbrauchswerte für Strom, Wasser 

und Heizenergie erhoben und analysiert. Aufgrund der Auswertungen konnten ent-

sprechende Maßnahmen zur Reduzierung der Verbrauche  erfolgreich geplant und 

durchgeführt werden. In den Jahren 2008 bis 2011 wu rden dadurch im Schulzentrum 

insgesamt 80.232,54 kg CO2 gegenüber dem Bezugsjahr 2007 eingespart. Der Heiz -

energieverbrauch sank im gleichen Zeitraum insgesamt um 682.236 kWh, der Strom-

verbrauch stieg hingegen um 54.535 kWh, so dass in der Zusammenfassung 

627.701 kWh eingespart wurden. 

 

E5 Solar-Flex-Absorber-Anlage für das Freibad Elsdo rf 

Seit 2007 betreibt die Stadt auf einer Dachfläche v on ca. 745 m† mit einer Leistung 

von max. 480 kWh eine Solar-Flex-Absorber-Anlage fü r die Beckenerwärmung des 

Freibades in der Sommersaison und spart dadurch die Leistung einer zweiten Gas-

therme, die ohne die Absorberanlage hätte eingesetz t werden müssen. Die einge-

sparte Wärmemenge liegt bei max. 225.000 kWh/a, wod urch eine Energiekostenein-

sparung von bis zu 20.000 �/ a realisiert werden ka nn. 
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E6 Energieausweise für alle städtischen Gebäude 

Für alle städtischen Gebäude wurden Energieausweise  nach der ENEV erarbeitet 

und ausgestellt. 

 

E7 Aufforstungsmaßnahmen am Nordrand des Tagebaus H ambach 

Im Rahmen des Projektes �:terra nova� (Timepark) we rden über die Rekultivierung 

des Tagebaus hinausgehende Aufforstungen parallel zum Tagebaurand zwischen 

der ehemaligen Bandtrasse bei Elsdorf-Esch bis zum Forumgebäude südlich von 

Berrendorf-Wüllenrath mit einer Gesamtfläche von 15 0 ha (5000m * 300 m) vorge-

nommen. 

 

E8 Aufforstungmaßnahmen anderer Art 

Weitere Aufforstungsmaßnahmen an den �Bachläufen� (  Wiebach und Finkelbach)  

sowie am Grouvener Weiher und am Sportplatz sind geplant oder werden bereits 

ausgeführt. 

 

E9 Beschaffung verbrauchsarmer Dienstkraftfahrzeuge 

Seit 2007 werden Dienst-Kfz unter dem Gesichtspunkt eines möglichst geringen 

Verbrauchs beschafft. 

 

E10 Reduzierung des LKW-Durchgangsverkehrs 

Es wurde ein LKW-Durchfahrtverbot für Fahrzeuge höh erer Gewichtsklassen (3,5 t 

bzw. 12 t) in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbeh örde auf belasteten kommuna-

len Durchgangsstraßen innerhalb des Ortsstraßennetz es angeordnet. 

 

E11 Vorranggebiete für Windenergieanlagen im Fläche nnutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Elsdorf weist dre i Vorranggebiete für Windener-

gieanlagen aus. Je nach Leistung ist die Errichtung von sechs bis acht Windenergie-

anlagen möglich. Zwei Anlagen sind bereits fertig g estellt. Es ist beabsichtigt, weitere 

Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen zu er uieren. 
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E12 Energetische Sanierung diverser Gebäude der Sta dt Elsdorf: 

Rathaus 

• Dachsanierung 2006 mit einer Fläche von 1.600 m† 

• Sanierung der Fensteranlage im Treppenhaus 2010 mit einer Fläche von 53 

m† 

 

Dreifachhalle 

Dachsanierung 2004 und 2005 mit einer Fläche von 1. 700 m† 

 

Schulzentrum Angelsdorf 

• Erneuerung Fensteranlagen 1. + 2. BA, 2005 � 2008,  650 m† 

• Dacherneuerung 2008 � 2009, 4.000 m† 

• Fassadenerneuerung 2004 � 2009, 1.150 m† 

 

Grundschule Berrendorf 

Dachsanierung 2006 mit einer Fläche von 1.450 m†  

 

Grundschule Elsdorf 

• Fenstererneuerung 2010/11 mit einer Fläche von 160  m† 

• Fenstererneuerung 2006 mit einer Fläche von 165 m† 

 

Förderschule Elsdorf 

Dachsanierung 2012 mit einer Fläche von 400 m†  

 

Turnhalle Esch 

Dachsanierung 2006/2007 mit einer Fläche von 620 m†  

 

Grundschule Esch 

• Fenstererneuerung 2009 mit einer Fläche von 90 m† 

• Dachsanierung 2008 mit einer Fläche von 300 m† 

 

Kindergarten Nollstraße 

Dachsanierung 2008 mit einer Fläche von 700 m† 
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5.3 Maßnahmen der RWE Power AG 

Im �Aktionsplan in der Umgebung des Tagebaus Hambach� vom 29. September 

2005 wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Red uzierung der Feinstaubbe-

lastungen aus dem Tagebau Hambach festgelegt und durch RWE Power im Tage-

bau Hambach umgesetzt. In den Folgejahren wurden die organisatorischen und 

technischen Maßnahmen von RWE Power auf freiwillige r Basis deutlich weiterentwi-

ckelt und erheblich ausgebaut. Grundlage für diese ergänzenden Maßnahmen waren 

die Ergebnisse aus der konsequenten Fortführung der  Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit mit Fachinstituten der Bergischen Universität Wuppertal, der Techni-

schen Universität Darmstadt und der Technischen Hoc hschule Aachen. 

Im Folgenden werden die Maßnahmen dargestellt, die  

• im Rahmen des Aktionsplans und in Erfüllung der Zi elsetzung des entspre-

chenden Sonderbetriebsplans H04/2005 vom 02.03.2006 umgesetzt wurden, 

• bis Ende 2011 zusätzlich entwickelt und umgesetzt wurden, 

• im Rahmen des hier aufgestellten Luftreinhalteplans als weitere Maßnahmen 

zur Umsetzung kommen werden. 
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5.3.1 Bereits umgesetzte Maßnahmen 

 

Technische Maßnahmen aus dem Aktionsplan  

 

•••• Intensivbandreinigungsanlagen im Bandsammelpunkt 

Zur Verbesserung der Reinigung der Gurttragseiten wurden ergänzend zu bereits 

eingesetzten mechanischen Abstreifsystemen Hochdrucksprühanlagen zur Intensiv-

reinigung eingesetzt. Hierdurch werden Materialanbackungen, die ansonsten zur 

Staubentstehung durch mechanische Beanspruchung beim Durchlauf beim Umlenk-, 

Mangel- und Untergurtrollen führen, vom Gurt abgere inigt und zusammen mit dem 

Reinigungswasser über Schwingrinnen oder Schmutzbän der den nachgeschalteten 

abfördernden Bandanlagen zugeführt. Hierbei wird da s Fördergut zusätzlich ange-

feuchtet, um ergänzend Staubemissionen aus dem Förd erstrom zu vermeiden.  
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Abb. 5.3/1: Intensivbandreinigungsanlagen im Bandsammelpunkt 
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····  Feinstnebelkanonen im Bereich des Kohlebunkers 

Im Bereich des Kohlebunkers wurde eine Anlage, bestehend aus zehn stationären 

Breitwandneblermaschinen installiert. Bei diesen Anlagen wird Wasser in die Umge-

bungsluft vernebelt, so dass es zu einer Bindung der Feinstaubpartikel an die Was-

sernebeltröpfchen kommt.  

 

  

 

Abb. 5.3/2:  Feinstnebelkanonen im Bereich des Kohlebunkers 

 

····  Optimierung der Beregnerdüsen im Bereich der Kohle förderwege 

Einsatz optimierter Düsenformen im gesamten Kohleförderweg. RWE Power hat 

hierzu ein Forschungs- und Entwicklungs-Projekt mit der Bergischen Universität 

Wuppertal durchgeführt, bei dem an einem sogenannten Düsenprüfstand auf dem 

Gelände der Deutschen Montan Technologie, Essen Düsen hinsichtlich ihrer Staub-

minderungswirkung untersucht und für verschiedene Anwendungsfälle bewertet wur-

den. Im Ergebnis werden für die unterschiedlichen Einbauorte optimierte Düsentypen 

an den Sprühanlagen eingesetzt. 
















































































































